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1 Einleitung 

Die öffentliche Wasserversorgung1 und die öffentliche Abwasserbeseitigung2 zählen 

nach dem Landesrecht des Freistaates Sachsen zu den kommunalen Pflichtaufgaben3. 

Kommunale Dienstleistungen, die wie die Wasserversorgung und die Abwasserbeseiti-

gung einem bestimmten Nutzerkreis zugutekommen, werden gemäß den Grundsätzen 

der kommunalen Einnahmebeschaffung4 vornehmlich über Entgelte finanziert. In der 

Form öffentlich-rechtlicher Benutzungsgebühren haben diese Entgelte eine große ge-

meindewirtschaftliche Bedeutung5 und tragen zu wesentlichen Teilen zur Finanzierung 

der kommunalen Daseinsvorsorge bei. 

Benutzungsgebühren sind nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu erheben6. 

Die kommunalen Benutzungsgebühren sind im Landesrecht des Freistaates Sachsen, 

insbesondere im Abschnitt „Benutzungsgebühren“ des Sächsischen Kommunalabga-

bengesetzes7 (SächsKAG), geregelt. Das SächsKAG stellt für die Gebührenfinanzie-

rung einerseits eine Verfahrensgrundlage und ein Bündel von Bemessungs- und Ver-

teilungsregeln bereit und fungiert andererseits als Schutznorm zugunsten der Rechts-

unterworfenen8.  

Eine besondere Bedeutung für die Gebührenhöhe nehmen die kalkulatorischen Ab-

schreibungen und Zinsen ein, deren Bemessung in den §§ 12 und 13 SächsKAG gere-

gelt ist. Diese beiden Kostenarten tragen bei anlagenintensiven Betrieben wie der 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einen maßgeblichen Teil zur Höhe der 

durch die Nutzer zu zahlenden Benutzungsgebühren bei9. Die vorgelegte Arbeit wird 

sich mit der landesspezifischen Ausformung der Vorschriften für die Bemessung kalku-

latorischer Abschreibungen und Zinsen nach SächsKAG befassen. Im Mittelpunkt steht 

die Frage, wie diese beiden Kostenarten im Lichte des aktuellen Standes der Fach- 

und Kommentarliteratur sowie in Anbetracht der hierzu ergangenen Rechtsprechung 

der sächsischen Verwaltungsgerichte methodisch zulässig bewertet werden können.  

Zur Erschließung des Themas wird zunächst unter Abschnitt 2 erörtert, welche Funkti-

onen kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen bei der Bemessung von kommunalen Benutzungsgebühren zukommen. 

 
1 SächsWG, § 43 Abs. 1 S. 1. 
2 SächsWG, § 50 Abs. 1. 
3 So bereits Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, S. 10, entschieden auch durch Sächsisches 
Oberverwaltungsgericht (SächsOVG), Urteil vom 21.04.2010, S. 10, sowie Sächsisches Oberverwaltungs-
gericht (SächsOVG), Urteil vom 11.04.2018, S. 6. 
4 SächsGemO, § 73 Abs. 2. 
5 Vergl. Friedl 1996b, S. 21.  
6 SächsGemO, § 73 Abs. 1. 
7 SächsKAG 2014, §§ 9-16. 
8 Vergl. zum zieladäquaten Landesrecht Nordrhein-Westfalen einordnend Giebler 2017a, S. 124. 
9 Brüning 1997, S. 245, schätzt den Anteil der Fixkosten aus kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen 
auf etwa 50% aller Kosten. 
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Nach dieser theoretischen Vorarbeit wird in Abschnitt 3 aufbereitet, welche Beiträge die 

kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen als Kosteninformation für die Gewährleis-

tung einer dauerhaften Aufgabenerfüllung kommunaler Einrichtungen leisten können 

und welche Kalkulationsansätze hierfür sowohl geeignet als auch betriebswirtschaftlich 

begründet sind. Abschnitt 4 wendet sich dem sächsischen Landesrecht zu und beinhal-

tet eine Darstellung und Erörterung wesentlicher Kalkulationsregeln, während in Ab-

schnitt 5 entlang einiger ausgewählter Einzelfragen10 beurteilt wird, wie das Sächsische 

Gebührenrecht den vorab erörterten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen bei der Be-

messung kalkulatorischer Abschreibungen und Zinsen entspricht. Abschnitt 6 fasst die 

gewonnenen Erkenntnisse zusammen, welchen abschließende Kernthesen folgen.  

Die vorliegende Untersuchung widmet sich der vorstehenden Fragestellung allein für 

die hoheitlichen Aufgabenbereichen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 

die durch die spezielle landesrechtliche Konstellation einer Finanzierung über Benut-

zungsgebühren und Anschlussbeiträge geprägt sind und insoweit besonderen Finan-

zierungsbedingungen unterliegen. Andere kommunale Aufgabenbereiche bleiben in 

ihren jeweiligen Besonderheiten unberücksichtigt. Die Ausarbeitung kann sich keines-

falls allen gebührenrechtlichen Aspekten widmen, die im Zusammenhang mit der Kal-

kulation von Wasser- und Abwassergebühren von Bedeutung wären. So werden bei-

spielsweise keinerlei Maßstabsfragen diskutiert; ebenso wenig wird auf Fragen sat-

zungsmäßiger Ausgestaltung der Nutzungs- und Entgeltbeziehungen oder auf einrich-

tungsrechtliche Fragestellungen einzugehen sein. Die inhaltliche Auseinandersetzung 

basiert auf der Annahme einer hoheitlichen kommunalen Tätigkeit; Sonderfragen, die 

sich aus der Aufgabenerledigung auf der Grundlage einer öffentlich-privaten Partner-

schaft in ihren unterschiedlichen  Ausprägungs- und Erscheinungsformen für die Er-

mittlung und Bewertung kalkulatorischer Abschreibungen und Zinsen ergeben könnten, 

bleiben als eigener Themenkreis ebenso außen vor. Die im Rahmen dieser Arbeit ge-

wonnenen Erkenntnisse sollen demzufolge vor allem denjenigen Rechtsanwendern 

Unterstützung und Anregung sein, die sich im Rahmen der kommunalen Daseinsvor-

sorge auf der Basis prototypischer Organisationsmodelle (Regiebetrieb, Eigenbetrieb, 

kommunaler Zweckverband) mit Fragen der Gebührenkalkulation für Wasserversor-

gungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befassen müssen. 

 

 
10 Eine Erörterung aller im Zusammenhang mit §§ 11-13 SächsKAG naheliegenden Anwendungsfragen ist 
mit Blick auf den Gesamtumfang der Themen in gebotener Tiefe nicht möglich. 
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2 Funktion kalkulatorischer Abschreibungen und Zinsen im 
kommunalen Gebührenwesen 

2.1 Betriebswirtschaftliche Grundsätze und wertmäßiger Kostenbegriff 

Nach § 11 Abs. 1 SächsKAG sind Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 

zu bemessen. Diese Kalkulationsanweisung untermauert der sächsische Gesetzgeber 

in Abs. 2 durch die beispielhafte11 Aufzählung unterschiedlicher Kostenarten, zu denen 

auch „die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals […] sowie angemessene Ab-

schreibungen“ gehören. Die Betriebswirtschaftslehre12 kennt jedoch ebenso wenig wie 

das öffentliche Gebührenrecht13 einen einheitlichen Kostenbegriff. Der dem Benut-

zungsgebührenrecht des Freistaates Sachsen zugrunde liegende Kostenbegriff ist 

demnach ein unbestimmter Rechtsbegriff14 und durch Auslegung zu erschließen.  

Zunächst ergibt ein Blick in die Begründung des ersten Regierungsentwurfs zum 

Kommunalabgabengesetz, dass die Landesregierung zwar von betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen ausging, jedoch mutmaßte, dass es nach sächsischem Landesrecht ein 

Nebeneinander unterschiedlicher Kostenanschauungen geben könne15. Das zuständi-

ge Staatsministerium des Innern formuliert demgegenüber noch offener: Das Kosten-

verständnis nach sächsischem Landesrecht verstehe sich als „gebührenrechtlich“, ori-

entiere sich gleichwohl aber am betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff16. Dieser – be-

triebswirtschaftliche – Kostenbegriff sei auf die Gebührenziele auszurichten und unter-

liege streng abgabenrechtlichen Grenzen17.  

Die beispielhafte und im Gesetz bis heute fortgeführte Nennung der Kostenarten „kal-

kulatorische Abschreibungen“ und „kalkulatorische Zinsen“ sind ein starkes Indiz dafür, 

dass der Landesgesetzgeber den betriebswirtschaftlichen wertmäßigen Kostenbegriff 

als die maßgebliche Kostenanschauung betrachtet wissen wollte18. Dieser gilt in der 

Betriebswirtschaftslehre als die leitende Kostenanschauung19. Gleichwohl bestehen in 

der Betriebswirtschaftslehre keine einheitlichen Überzeugungen über die Frage, wie 

der wertmäßige Kostenbegriff für das Benutzungsgebührenrecht fruchtbar gemacht 

werden kann20. Die Betriebswirtschaft hält kein abgeschlossenes Regelwerk zur Kos-

 
 11 Der Rückschluss liegt nahe, da der Gesetzgeber § 11 Abs. 2 SächsKAG mit der Formulierung „Zu den 
Kosten gehört auch…“ einleitet. 
12 Vgl. Franz 2005, S. 17. 
13 Vgl. Böttcher 1998, S. 31. 
14 Vgl. Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 31. 
15 So ordnete man die Kostenbewertung auf der Grundlage tatsächlicher Anschaffungskosten einem paga-
torischen Kostenverständnis zu, während die Abschreibung aus Zeitwerten einem wertmäßigen Kosten-
verständnis entsprechen sollte. 
16 AnwHinSächsKAG 2014, XI Zu § 11 (Kosten). 
17 Ebenda. 
18 So zu gleichlautenden Vorgaben des Landesrechts Nordrhein-Westfalen und den daraus zu ziehenden 
Rückschlüssen Franz 2005, S. 522. 
19 So die Einschätzung bei Friedl 1996b, S. 141. 
20 Vgl. Dahmen 1990, S. 26. 
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tenermittlung bereit, sondern stellt Methoden zur Verfügung, deren zweckorientierte 

Anwendung eine kalkulatorische Zielbestimmung voraussetzt21. Vom Rechtsanwender 

wird gefordert, dass er sich den betriebswirtschaftlichen Erkenntnisstand aneignet und 

seinen Zwecken entsprechend zur Anwendung bringt22. 

Man kann davon ausgehen, dass der Sächsische Gesetzgeber ein allgemeines be-

triebswirtschaftliches Grundverständnis bei der Gebührenbemessung forderte, ohne 

den Anwendern einen gleichsam abgeschlossenen Regelkanon zur Bestimmung der 

gebührenfähigen Kosten an die Hand zu geben23. Rechtsgeschichte zur insoweit ver-

gleichbaren Ausgangslage im Kommunalabgabenrecht des Landes Nordrhein-

Westfalen schrieb dort vor nunmehr rund 25 Jahren das OVG Münster, als es sich da-

ran machte, den Verweis auf betriebswirtschaftliche Grundsätze rechtlich auszulegen. 

Nach einem Urteil aus dem Jahr 1994 sind betriebswirtschaftliche Grundsätze  

„…betriebswirtschaftliche Lehrmeinungen, die in der wissenschaftlichen Literatur mit 

beachtlichem Gewicht vertreten werden, ohne jedoch notwendig eine Mehrheitsmei-

nung darzustellen, und die zumindest teilweise Eingang in die betriebswirtschaftliche 

Praxis gefunden haben. […]. Das Vorliegen ‚betriebswirtschaftlicher Grundsätze‘ ist 

nicht bereits dann zu verneinen, wenn es zu der betreffenden betriebswirtschaftlichen 

Frage noch andere, eventuell auch überzeugendere wissenschaftliche Theorien gibt. 

Erst recht ist es nicht Aufgabe der Verwaltungsgerichte, einen in der Betriebswirt-

schaftslehre etwa herrschenden Theorienstreit zu entscheiden." 24  

Die Auslegung des OVG Münster hat allgemeine Anerkennung und Eingang in die 

Fach- und Kommentarliteratur gefunden25. Der Verweis auf betriebswirtschaftliche 

Grundsätze führt hiernach zum betriebswirtschaftlichen wertmäßigen Kostenbegriff26. 

Der wertmäßige Kostenbegriff kennzeichnet Kosten als „[b]ewertete[n] Verzehr von 

Gütern und Dienstleistungen, der durch die betriebliche Leistungserstellung verursacht 

wird."27 Damit unterscheidet sich der wertmäßige Kostenbegriff vom pagatorischen 

Kostenverständnis, der streng ausgabenorientiert ausgerichtet ist28 und denjenigen 

Wert ansetzt, der für die Beschaffung am Markt zu zahlen war29, während der wertmä-

ßige Kostenbegriff nicht die Ausgabe, sondern den Verbrauch bewertet30. Verbrauch 

kennzeichnet die abnehmende Fähigkeit von Gütern und Dienstleistungen zur Leis-

 
21 Vgl. Gawel 1999, S. 117; zur Notwendigkeit einer Zielbestimmung, ohne welche die Instrumente der 
Betriebswirtschaft nicht nutzbar gemacht werden können auch Adam und Hering 1995, S. 260. 
22 Vgl. Schröder 2003, S. 213–214. 
23 Vgl. Gawel 1999, S. 112. 
24 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 05.08.1994, Randziffer 8. 
25 Vgl. Gawel 1999, S. 46. 
26 Vgl. Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 47. 
27 Vgl. Wöhe et al. 2016, S. 638. 
28 Vgl. Heßhaus. 
29 Vgl. Gawel 1995, S. 244. 
30 Vgl. Böttcher 1998. 
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tungsabgabe; Kosten im wertmäßigen Sinne kennzeichnet, dass dieser Güter- und 

Dienstleistungsverbrauch sachzielbezogen ist und in Geld bewertet werden kann31. Sie 

umfassen auch pagatorische Kosten32 und können ausgabengleich sein, jedoch auf-

grund abweichender Bewertungen auch von tatsächlichen Ausgaben abweichen. In 

diesem Falle werden sie als Anderskosten bezeichnet33. Sogenannte Zusatzkosten 

hingegen sind rein kalkulatorischer Natur; ihnen stehen gar keine Aufwendungen ge-

genüber34. Zu den wichtigsten Anders- und Zusatzkosten einer innerbetrieblichen Kos-

tenrechnung gehören die kalkulatorischen Abschreibungen und die kalkulatorischen 

Zinsen.  

Der Wesenskern des wertmäßigen Kostenverständnisses ist seine Abhängigkeit vom 

Bewertungsziel35. Bewertungsziele führen zu Kosteninformationen, die unternehmeri-

sche Entscheidungen ermöglichen36. Je nach Zielvorgabe können deshalb aus ein und 

demselben Sachverhalt unterschiedliche Kosteninformationen gewonnen werden37. Mit 

Blick auf die Gebührenfinanzierung des Kommunalabgaben- und kommunalen Haus-

haltsrechts besteht das Ziel darin, einen Gebührensatz zu ermitteln, welcher zur De-

ckung aller laufenden Ausgaben ausreichend bemessen ist und zudem eine dauerhafte 

Aufgabenerfüllung ohne Alimentierung durch allgemeine Haushaltsmittel38 ermöglicht. 

Die Gemeinden, die gebührenfinanzierte Aufgaben durchführen, sollen wirtschaftlich 

langfristig hiervon weder Vor- noch Nachteile erlangen39. Was dieser Grundsatz der 

Nutzenneutralität für das gesetzliche Kostenüberschreitungsverbot40 bedeutet, ist aller-

dings umstritten: Das Kostenüberschreitungsverbot enthält selbst keine Kostenober-

grenze, sondern setzt ein legitimes Kalkulationsziel41 voraus, dem eine methodisch 

korrekte Kostenbewertung folgt. Erst daran ist eine Kostenüberschreitung überhaupt 

prüfbar42. Für die Bemessung kalkulatorischer Abschreibungen und Zinsen ist die Fra-

ge nach einem legitimen Kalkulationsziel von besonderer Bedeutung, da unterschiedli-

che Kalkulationsmethoden zu erheblichen Kostenunterschieden führen können43; hie-

rauf wird im Weiteren unter Abschnitt 3 eingegangen.  

 
31 Vgl. Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 47. 
32 Vgl. Brüning 1990b, S. 23. 
33 Vgl. Reiners 2000. 
34 Vgl. Wöhe et al. 2016, S. 639. 
35 Vgl. Böttcher 1998, S. 27. 
36 Vgl. Böttcher 1998, S. 55. 
37 Vgl. Gawel 1999. 
38 Vgl. Böttcher 1998, S. 57. 
39 So wie der Haushalt keine Nachteile erlangen darf, soll er vom Betrieb kostenrechnender Einrichtungen 
keine fiskalischen Vorteile erlangen; vgl. Böttcher 1998, S. 57. 
40 § 10 Abs. 1 SächsKAG, wonach die Gebühren höchstens so bemessen werden sollen, dass die Ge-
samtkosten der Einrichtung gedeckt sind. 
41 Bei Gawel 1994b, S. 84, als „legitimes Betriebserhaltungsziel“ bezeichnet. 
42 Vgl. Böttcher 1998, S. 61, ähnlich Gawel 1995, S. 250. 
43 Vgl. Friedl 1996b, S. 149. 
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2.2 Die kalkulatorischen Abschreibungen 

2.2.1 Funktionen der Abschreibung 

Die Kostenart der kalkulatorischen Abschreibungen erfasst die Abnutzung, die ein ab-

nutzbares Anlagegut über die Dauer seiner Nutzung erfährt44, als in Geldeinheiten 

ausgedrückter Werteverzehr und stellt die so ermittelte periodische Wertgröße zum 

Zwecke der preislichen Verrechnung bereit45. Kalkulatorische Abschreibungen gehen 

so als Kostengröße in die Kostenrechnung ein. Kann das Unternehmen die Kosten am 

Markt über den Preis durchsetzen46, fließt dem Unternehmen liquides Kapital in der 

Höhe der ausgewiesenen Abschreibungen zu47. Mit der Wandlung des im Anlagever-

mögen gebundenen Kapitals über die Umsatzerlöse in liquides Kapital ist das kosten-

rechnerische Ziel der Abschreibungen erreicht48; über Abschreibungen wurde investier-

tes Kapital zurückgewonnen49. Mittels des nunmehr liquiden Kapitals können Kredite 

zurückbezahlt, Ersatzinvestitionen finanziert oder freie Mittel bis zu ihrer späteren Ver-

wendung rentierlich angesammelt werden50.  

Die wesentlichen Funktionen der kalkulatorischen Abschreibungen lassen sich damit 

mit den Begriffen der Kostenverteilungsfunktion und der Finanzierungsfunktion51 

zusammenfassen, die als legitime Abschreibungsziele gleichsam nebeneinanderste-

hen52. Abschreibungen werden schließlich kostenrechnerisch nur für jene Produktions-

faktoren angesetzt, die einem Werteverzehr unterliegen. Nach allgemeinem Verständ-

nis gehören beispielsweise Grundstücke nicht zu den abschreibungsfähigen Wirt-

schaftsgütern53. 

2.2.2 Abschreibungsbasis 

Die Betriebswirtschaftslehre kennt für kostenrechnerische Zwecke grundsätzlich die 

Möglichkeit, aus Anschaffungs- und Herstellungskosten54 (1), aus Wiederbeschaf-

fungszeitwerten55 (2) oder aus Wiederbeschaffungswerten (3) abzuschreiben56. Die zu 

 
44 Vgl. Wiesemann 1998, S. 233. 
45Vgl. Böttcher 1998, S. 79. 
46 Böttcher 1998, S. 78. 
47 Böttcher 1998, S. 84. 
48 Krüger 2002, S. 206–207, beschreibt dies als einen „Kreislaufprozess betrieblicher Produktionsfakto-
ren“. 
49 Vgl. Ostholthoff 1993. 
50 Franz 2005, S. 593, so auch Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 136. 
51 Vgl. Gawel 1995. 
52 Böttcher unterscheidet je nachdem, ob es sich um eingesetztes Eigenkapital oder um Fremdkapital 
handelt, eine Vorfinanzierung von Ersatzinvestition oder eine Nachdeckung bereits eingesetzten, geliehe-
nen Kapitals; vgl. Böttcher 1998, S. 82. 
53 Es gibt Ausnahmen; vgl. Queitsch 2014, S. 59, wonach bei Deponiegrundstücken eine Wertminderung 
denkbar ist, die zu einer kalkulatorischen Abschreibung führen kann. 
54 Im Rahmen dieser Ausarbeitung auch als „Anschaffungswerte“ bezeichnet. 
55 Im Rahmen dieser Ausarbeitung auch als „Zeitwerte“ bezeichnet“. 
56 So bei Böttcher 1998, S. 86, ebenso Ostholthoff 1993, S. 18 und bei Schröder 2003, S. 342. 
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wählende Abschreibungsmethode hängt entscheidend vom Kalkulationsziel57 ab und 

kann zu sehr unterschiedlich hohen rechnerischen Ergebnissen führen. 

(1) Bei Abschreibungen aus Anschaffungswerten wird der Abschreibungsrechnung der 

Nennwertwert des aufgewandten Kapitals zugrunde gelegt. Im Zuge der Abschrei-

bungsverrechnung wird eine Kapitalfreisetzung bewirkt, die am Ende der Lebensdauer 

zu einer Freiwerdung des ursprünglich eingesetzten Kapitals in gleichen Nennbeträgen 

führt. Eine Wiederbeschaffung aus erlösten Abschreibungen ist in Zeiten geldwerter 

Instabilität nicht möglich58. Überdies geht der Aspekt der Güterverteuerung unter59. Der 

Vorteil dieser Abschreibungsmethode ist, dass die Abschreibungsbasis zweifelsfrei und 

centgenau ermittelt werden kann60. 

 (2) Abschreibungen aus Wiederbeschaffungszeitwerten legen die aktuellen Preise 

zugrunde, die für die abzuschreibenden Anlagen im Beschaffungsfall zum Bewer-

tungszeitpunkt zu zahlen wären61. Diese Konzeption der Abschreibung aus Zeitwerten 

geht von spezifischen Preissteigerungsraten der jeweils abzuschreibenden Wirt-

schaftsgüter aus62; sie soll eine Wiederbeschaffung von Produktionsfaktoren gleicher 

Menge und Beschaffenheit ermöglichen63. In anderer Ausprägung wird die Abschrei-

bungsbasis aus ursprünglichen Anschaffungswerten unter Verwendung einer allgemei-

nen Preissteigerungsrate indiziert. Der Zweck dieser Indizierung besteht darin, die all-

mählich eintretende Geldentwertung, die sich in einer allgemeinen Inflationsrate wider-

spiegelt, in die Abschreibungsrechnung einfließen zu lassen64. Beiden Varianten dieser 

Abschreibungsrechnung ist gemein, dass sie das Ziel verfolgen, entweder die spezifi-

sche Preissteigerung oder die allgemeine Geldentwertung durch eine Anhebung der 

Abschreibungsgrundlage aufzufangen.  

Befürworter dieser Abschreibungsmethode argumentieren, dass nur der Zeitwert als 

rechnerische Ausgangsbasis eine zutreffende Kosteninformation abgebe65 und seine 

Berechtigung in der Vorbereitung der Ersatzbeschaffung finde66. Manche halten die 

Abschreibung aus Wiederbeschaffungszeitwerten deshalb für die wirtschaftlich einzig 
 

57 Heßhaus sieht die Bestimmung des Abschreibungsziels als für die Auswahl der Abschreibungsbasis 
entscheidende Frage an; vgl. Heßhaus, S. 89; hierzu im Weiteren auch ab 3. 
58 Vgl. Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 139. 
59 Vgl. Böttcher 1998, S. 81. 
60 Vgl. Böttcher 1998, S. 81. 
61 Vgl. Giesberts und Schmuck 2003, S. 705; mit Verweis auf die prägende Rechtsprechung des OVG 
Münster Wiesemann 1998, S. 233. 
62 Quellen können amtliche Preisstatistiken, aktuelle Marktpreise und Erfahrungswerte sein; vgl. Böttcher 
1998, S. 98. 
63 Allerdings werden die aus Zeitwerten angesammelten Abschreibungen die erneute Beschaffung nicht 
vollständig finanzieren können; siehe Böttcher 1998, S. 99; im Gegensatz hierzu: Friedl 1996b, S. 101, der 
meint, Abschreibungen aus Wiederbeschaffungszeitwerten ermöglichten die Ersatzinvestition. Dies ist 
unzutreffend.  
64 Zu den unterschiedlichen Deutungen des Begriffs der Wiederbeschaffungszeitwerte je nach verfolgtem 
Kalkulationszweck vgl. Gawel 1995, S. 261. 
65 Vgl. Böttcher 1998, S. 86, zustimmend Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 142. 
66 Vgl. Franz 2005, S. 578. 
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denkbare Lösung67 oder sehen diese gar als gefordert an68. Dem wird entgegengehal-

ten, die Abschreibung aus Wiederbeschaffungszeitwerten verstoße gegen das abga-

benrechtliche Äquivalenzprinzip69. Gerichtlich ist die Zulässigkeit der Abschreibungen 

aus Wiederbeschaffungszeitwerten als in der Betriebswirtschaft vertretene Kostenan-

schauung anerkannt und zugelassen70; gesetzlich ist deren Zulässigkeit landesrecht-

lich unterschiedlich geregelt71. 

(3) Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten legen als Wertansatz diejenigen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde, die zum Zeitpunkt der Ersatz- und 

Erneuerungsinvestition mutmaßlich aufzuwenden wären72. Dieses Verfahren verfolgt 

das Ziel, am Ende der Abschreibungsdauer über eine freigesetzte Liquidität zu verfü-

gen, die eine Ersatzbeschaffung bzw. eine Erneuerungsinvestition ohne weiteren zu-

sätzlichen Kapitaleinsatz möglich macht73. Sie gelten als gebührenrechtlich unzuläs-

sig74; auf eine Vertiefung wird verzichtet. 

Betriebswirtschaftlich gilt der Grundsatz, dass unbeschadet der Kapitalherkunft das 

gesamte Anlagevermögen75 einem Werteverzehr unterliegt76. Dabei spielt keine Rolle, 

ob das abzuschreibende Anlagegut aus Eigen- oder Fremdkapital oder aus kostenlos 

überlassenem Kapital finanziert wurde77. Demzufolge sind aus kostenrechnerischen 

Gründen für das gesamte Anlagenkapital Abschreibungen zu bilden, da anderenfalls 

unzutreffende Kosteninformationen in die Preisbildung eingehen78. Ob dieser betriebs-

wirtschaftliche Grundsatz auch im Benutzungsgebührenrecht gilt, ist allerdings umstrit-

ten79; überdies wird er kommunalabgabenrechtlich auch modifiziert; hierzu siehe 4.3.1. 

2.2.3 Abschreibungsmethode 

Die innerbetriebliche Kostenrechnung unterscheidet zwischen unterschiedlichen 

zweckabhängigen Abschreibungsverfahren80; gebührenrechtlich relevant sind Ab-

 
67 Vgl. Gawel 1995, S. 262. 
68 Vgl. Böttcher 1998, S. 102. 
69 Die Gegenargumente referierend ebenfalls Franz 2005, S. 579, der sich ihnen schließlich anschließt; 
vgl. Franz 2005, S. 580, Brüning 1990a, S. 42 sieht darin eine Vorfinanzierung künftiger Nutzungen. 
70 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Beschluss vom 25.03.1985, Randziffer 12, wohingegen Heßhaus, 
S. 99 meint, Abschreibungen aus Zeitwerten schieden aus, wenn eine Wiederbeschaffung nicht geplant 
ist. 
71 Im Freistaat Sachsen ist sie ausdrücklich zugelassen, in Brandenburg beispielsweise nicht.  
72 Vgl. Reiners 2000, S. 103. 
73 Vgl. Reiners 2000, S. 103. 
74 Vgl. Brüning 1989 (2019), § 6 Randzifffer 141a. 
75 Grundstücke ausgenommen.  
76 Vgl. Wiesemann 1998, S. 233, für das Landesrecht Nordrhein-Westfalen, wo diese Frage mangels kla-
rer gesetzlicher Regelung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu beantworten war, auch Friedl 
1996a, S. 194. 
77 Vgl. Friedl 1996b, S. 158. 
78 Vgl. Schröder 2003, S. 335, so auch Friedl 1996b. 
79 So die Einschätzung bei Böttcher 1998, S. 116, ebenso zusammengefasst bei Franz 2005, S. 591 und 
bei Heßhaus, S. 99. 
80 Vgl. Böttcher 1998, S. 114, der feststellt, es gäbe „aus betriebswirtschaftlicher Sicht keine Normierungen 
der Abschreibungsmethode“.  
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schreibungen auf der Grundlage der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder leistungsab-

hängige Abschreibungen81. Da die Ermittlung einer voraussichtlichen Gesamtmenge 

von Leistungseinheiten, die für die Ermittlung eines periodischen Abschreibungsbe-

trags bekannt sein muss, jedoch im Allgemeinen für problematisch gehalten wird, be-

hilft man sich für kostenrechnerische Zwecke der linearen Abschreibung82. Bei der li-

nearen Abschreibung wird der zugrunde liegende Ausgangswert (Abschreibungsbasis; 

siehe 2.2.2) durch die Nutzungsdauer dividiert und so der Abschreibungsbetrag er-

rechnet, der als Kostenposition in die Kostenrechnung eingeht; es wird eine gleichmä-

ßige Abnutzung unterstellt83. 

2.2.4 Die Abschreibungsdauer 

Kalkulatorische Abschreibungen werden bemessen, indem der Nutzenvorrat des Wirt-

schaftsguts auf alle Nutzungsperioden verteilt wird84. Ausgangspunkt hierfür ist eine 

sachgerechte Prognose der voraussichtlichen Nutzungsdauer. In der Literatur werden 

zur Frage, wie detailliert diese Prognosen aufgestellt werden müssen und wie häufig 

sie zu überprüfen sind, unterschiedliche Auffassungen vertreten, da es allgemeingülti-

ge Vorgaben nicht gibt85. Da im Gebührenrecht mithin aus Gründen der Verwaltungs-

praktikabilität ein ausgewogenes Verhältnis von individuellem Ermittlungs- und Bewer-

tungsaufwand und zu erwartender Bewertungsgenauigkeit gesucht wird, ist dem ge-

bührenrechtlichen wie kostenrechnerischen Grundsatz einer verursachergerechten 

Kostenzuordnung Genüge getan, wenn die ausgewählten Nutzungsdauern der einzel-

nen Anlagegüter anhand von Literaturquellen, Herstellerangaben oder technischen 

Regelwerken bestimmt werden86. 

Prognosen über die mutmaßlichen Nutzungsdauern können sich als falsch erweisen87. 

Liegt eine solche Erkenntnis vor, sind die Abschreibungssätze mit Wirkung für die Zu-

kunft zu korrigieren88. Als Fallkonstellationen kommen nachträgliche Verkürzungen 

 
81 Vgl. Böttcher 1998, S. 115. 
82 Vgl. Wöhe et al. 2016, S. 869 und Böttcher 1998, S. 115, der für leistungsanhängige Abschreibungen 
bei leitungsgebundenen Anlagen keinen Raum sieht, was jedoch für bestimmte Komponenten – zum Bei-
spiel Pumpwerke – sehr wohl möglich wäre. 
83 Vgl. Schuster 2010. 
84 Vgl. Baum und Wagner 2001, S. 381. 
85 Vgl. Böttcher 1998, S. 101. 
86 Böttcher 1998, S. 102, schlägt vor, die Nutzungsdauern „aus den Betriebsverhältnissen heraus zu ent-
wickeln“, sieht jedoch auch die Möglichkeit eines Rückgriffs auf Wertermittlungsrichtlinien, Abschreibungs-
tabellen des Bundesfinanzministeriums oder Gutachten der KGSt; vgl. Böttcher 1998, S. 103; Schuster 
2010 empfiehlt eine Orientierung an den Nutzungsdauern, wie sie auch im gemeindlichen Haushaltswesen 
zur Anwendung kommen. Reiners 2000 bringt die Wertermittlungsrichtlinien der Länder ins Spiel. Bü-
chel/Patt, Kommentar zum SächsKAG 2011 (2018), § 13 Randziffer 16, verweisen auch auf Herstelleran-
gaben. Laut Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 17.04.2002, Randziffern 25-29, besteht ein 
weiter Beurteilungsspielraum, der gerichtlich nur begrenzt prüfbar ist. 
87 Friedl 1996b, S. 185, empfiehlt deshalb eine regelmäßige Prüfung, ob die ursprünglichen Prognosen der 
Nutzungsdauern noch zu halten sind. 
88 Vgl. Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 146; auch Böttcher lehnt ein „Aufholen“ bzw. „Ausgleichen“ der 
Unter- oder Überdeckungen durch eine Verteilung des Restwertes auf die Restnutzungsdauer aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen ab; vgl. Böttcher 1998, S. 109. 
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oder auch Verlängerungen der ursprünglichen Nutzungsdauern in Betracht. Verkürzt 

sich die Nutzungsdauer, so ist es nicht möglich, über die Summe der erlösten Ab-

schreibungen das ursprünglich eingesetzte Kapital zum Nennbetrag zurück zu erhal-

ten. Verlängert sich die Nutzungsdauer, bewirkt dies eine Überdeckung der ursprüng-

lich eingesetzten Kapitalsumme. Beide Effekte sind kostenrechnerisch hinzunehmen89, 

da im Kern der Kostenrechnung der Ausweis des zutreffenden periodischen Wertever-

zehrs steht und nicht der Erfolg der Totalperiode; diese Logik wird auch gebührenrecht-

lich im Allgemeinen nachvollzogen90. 

Ein Sonderproblem stellt allerdings derjenige Fall dar, der in der Fach- und Kommen-

tarliteratur unter der Formel „Abschreibung unter 0“ bekannt ist. Hierbei handelt es sich 

eigentlich um einen Unterfall einer nachträglichen Verlängerung der Nutzungsdauer 

eines Anlageguts, die allerdings erst nach Ablaufen der ursprünglich prognostizierten 

Nutzungsdauer zutage tritt. Der Restwert des betreffenden Anlageguts ist zu diesem 

Zeitpunkt bereits 0. In der Betriebswirtschaftslehre gilt als anerkannt, dass sogenannte 

„Abschreibungen unter 0“ kostenrechnerisch zulässig sind91. Uneinheitlich hierzu ver-

hält sich jedoch die Rechtsprechung und Kommentarliteratur zum Benutzungsgebüh-

renrecht92. Meinungsführend tritt hier das OVG Münster hervor, welches in einem Urteil 

vom 04.08.1994 u. a. entschieden hat, dass eine Abschreibung unter 0 unzulässig 

sei93. Die Fachwelt hat diesen Leitsatz des OVG Münster kritisch kommentiert94 und 

darauf verwiesen, dass die Auffassung des OVG Münster nicht dem Stand betriebs-

wirtschaftlicher Lehrmeinungen entspräche. Es ist davon auszugehen, dass diese Fra-

ge jeweils landesspezifisch erst durch die Abgabenrechtsprechung entschieden wird95. 

 
89 Vgl. Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 146b, so auch OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 
19.09.1997, S. 3. 
90 Ausnahmen können abgabengesetzlich geregelt sein. So sieht beispielsweise das Niedersächsische 
Kommunalabgabengesetz unter § 5 Abs. 2 Satz 6 vor, dass der Restwert auf die Restnutzungsdauer ver-
teilt werden kann; entfällt diese, kann eine außerordentliche Abschreibung berücksichtigt werden. Eine 
vergleichbare Regelung findet sich auch in § 14 Abs. 3 Satz 7 des Kommunalabgabengesetzes Baden-
Württemberg. Laut Anwendungshinweisen zum Sächsischen KAG soll dies – ohne ausdrückliche gesetzli-
che Anordnung – auch in Sachsen gelten; siehe AnwHinSächsKAG 2014, XIII. Zu § 13 (Abschreibungen), 
Ziff. 2, vgl. hierzu auch Fußnote 203 Seite 26. 
91 Vgl. Böttcher 1998, S. 103, nach dem so lange abzuschreiben ist, wie das Wirtschaftsgut im Einsatz ist; 
die Abschreibung unter 0 sei betriebswirtschaftlich wie abgabenrechtlich legitim, vgl. auch Böttcher 1998, 
S. 112. 
92 Ablehnend Adam und Hering 1995, S. 264, mit Blick auf die mangelnde Erforderlichkeit auch Friedl 
1996b, S. 186, ebenso mit Blick auf das Landesrecht Nordrhein-Westfalen Heßhaus, S. 102–104. 
93 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 05.08.1994, Randziffer 56, anders hierzu für das Landesrecht 
Niedersachsen OVG Lüneburg, erwähnt bei Heßhaus  
94 Einschätzung bei Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 135; vgl. Gawel 1995, S. 290–291, Böttcher 1998, 
S. 112; Schröder 2003, S. 359, welche allesamt die Abschreibungen unter 0 für zulässig und betriebswirt-
schaftlich abgesichert halten, hingegen je nach Abschreibungsziel abwägend Franz 2005, S. 587, eine 
Abschreibung unter 0 ablehnend Wiesemann 1998, S. 234, sowie Busse von Colbe 1995, S. 165.  
95 Vgl. Schmid in SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), § G 73 Randziffer 175 mit Verweis auf das OVG 
Münster und dem Rückschluss, Abschreibungen unter 0 seien auch in Sachsen unzulässig. So auch Bü-
chel/Patt, Kommentar zum SächsKAG 2011 (2018), Zu § 13 Randziffer 16. Diese Frage ist nach hiesiger 
Kenntnis für das sächsische Landesrecht gerichtlich nicht entschieden. 
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2.3 Die kalkulatorischen Zinsen 

2.3.1 Die Funktion der kalkulatorischen Verzinsung  

Die kalkulatorische Verzinsung folgt der Überlegung, dass das in einer Einrichtung zu 

einem bestimmten betrieblichen Zweck gebundene Kapital anderen Verwendungszwe-

cken entzogen ist und hierdurch ein Nutzen entgeht96. Kalkulatorische Zinsen zeigen 

sich als Kosteninformation und ermöglichen eine Prüfung, ob eine alternative Geldan-

lage wirtschaftlich sinnvoller wäre97. Aus dem Umstand des so entgehenden alternati-

ven Nutzens leitet sich die Rechtfertigung ab, diesen entfallenen Nutzen in Form von 

Kosten den Nutzern der Einrichtung anzulasten98. Der kalkulatorische Zins stellt dem-

zufolge ein Überlassungsentgelt dar99. Obgleich strittig, sind kalkulatorische Zinsen als 

zulässiges Kostenkalkül rechtlich anerkannt100. Für die Bemessung der angemessenen 

kalkulatorischen Zinsen bedarf es folglich einer Bemessungsgrundlage – also der Er-

mittlung einer Wertbasis, die es zu verzinsen gilt – sowie eines Multiplikators in Form 

eines kalkulatorischen Zinssatzes101.  

2.3.2 Die Verzinsungsbasis und die Verzinsungsmethode  

Betriebswirtschaftlich betrachtet kann nur derjenige Kapitalanteil Gegenstand einer 

Verzinsung sein, der tatsächlich noch in der Einrichtung gebunden ist102. Für den An-

wendungsbereich des Gebührenrechts wird das Thema mitunter direkt gesetzlich oder 

jedenfalls in der Rechtsanwendung auf das im Anlagevermögen gebundene Kapital103 

verkürzt. Dem Opportunitätskalkül folgend wird betriebswirtschaftlich die Ansicht vertre-

ten, dass kalkulatorische Zinsen ohne nähere Differenzierung nach der Kapitalstruktur 

der Einrichtung zu bemessen sind104. Gebührenrechtlich wird dieser Grundsatz aller-

dings in den Kommunalabgabengesetzen in unterschiedlicher Weise überformt. Teil-

weise wird eine unterschiedliche Vorgehensweise für die Bemessung der kalkulatori-

schen Zinsen nach Eigen- und Fremdkapital ermöglicht oder verlangt105. Insbesondere 

 
96 Vgl. Gawel 1995, S. 270. 
97 Vgl. Böttcher 1998, S. 134, der daraus eine kapitallenkende Funktion ableitet. 
98 Vgl. Gawel 1994a, S. 224; Reiners 2000, S. 229. 
99 Böttcher 1998, S. 64, spricht von einem Überlassungsentgelt der Gemeinde an die kostenrechnende 
Einrichtung. 
100 Strittig sind Zinsbasis, Zinssatz und Zinsmethoden. Das breite Spektrum des Theorienstreits kann hier 
jedoch nicht ausführlich behandelt werden. Zur grundsätzlichen Zulässigkeit siehe Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG), Beschluss vom 19.09.1983, Randziffer 5, Sächsisches Oberverwaltungsgericht 
(SächsOVG), Urteil vom 28.09.2010, Randziffer 97. 
101 Vgl. Giebler 2017a, S. 123. 
102 Vgl. Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 152, wonach die zurückgeflossenen Abschreibungen die 
Zinsbasis mindern; so auch Gawel 1995, S. 321 . 
103 Ohne Anlagen im Bau, vgl. Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 151; zur Konzentration auf das Anla-
gevermögen siehe auch Schmid in SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), G § 73 Randziffer 186, nach 
welchem das Umlaufvermögen zu vernachlässigen sei. 
104 Vgl. Böttcher 1998, S. 174, Gawel 1994a, S. 226–227, Heßhaus, S. 118; hingegen anders Schuster 
und Brinkmeier 2000, S. 125, die ähnlich wie Schmid 2006, S. 233 die Kapitalstruktur bei der Zinsrech-
nung berücksichtigt sehen möchten.  
105 Vgl. KAG LSA, § 5 Abs. 2a) oder SächsKAG 2014, § 12 Abs. 4. 
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mit Blick auf die besonderen Finanzierungskonditionen leitungsgebundener Einrichtun-

gen, welche auch über Anschlussbeiträge und Zuwendungen und Zuschüsse Dritter 

finanziert werden, gehört zudem die Frage nach der Behandlung solcher Drittmittel zu 

den strittigsten Fragen des Gebührenrechts106, soweit der Gesetzgeber nicht bereits 

direkt Regelungen über die Nichtberücksichtigung solcher Kapitalanteile getroffen 

hat107. Die Intention dieser Regelungen ist es, dass Kommunen, die ihre Investitionen 

in die kommunale Infrastruktur mit Zuschüssen und Beiträgen finanzieren, aus diesem 

kostenlos und rückzahlungsfrei überlassenen Kapital keine Zinserlöse erzielen108. Da 

der Gesetzgeber im Freistaat Sachsen konkrete Vorgaben zur Ermittlung der Zinsbasis 

gemacht hat, wird hierauf unter 4.4.2 und 5.2 einzugehen sein. 

Kapitalrückflüsse, die aus Abschreibungen erlöst wurden, sind nicht mehr „gebunden“, 

sie stehen als freie Liquidität zur Verfügung. Deshalb knüpft die Bemessung der kalku-

latorischen Verzinsung nach dem Modell der Restwertmethode an dieser Entwicklung 

an und geht davon aus, dass mit zunehmendem Anlagenalter das in der Einrichtung 

gebundene Kapital stetig sinkt und mit ihm auch die Zinsbasis, was zu einer ungleich-

mäßigen Zinsbelastung führt109. Die Durchschnittswertmethode setzt bei der durch-

schnittlichen Kapitalbindung bezogen auf die Lebensdauer der Einrichtung an. Rechne-

risch wird bei der Durchschnittswertmethode die Kapitalbasis halbiert und mit einem 

kalkulatorischen Zinssatz verzinst110. 

Über die Zweckmäßigkeit beider Varianten wird gebührenrechtlich kontrovers disku-

tiert111; die Durchschnittswertmethode wird mithin von der Rechtsprechung zu Teilen 

für unzulässig gehalten112. Beide Kalkulationsvarianten sind allerdings im sächsischen 

Kommunalabgabenrecht zugelassen113; ihre Nutzung steht im Ermessen der Gemein-

de. 

 
106 Sie tritt vor allem dort auf, wo Beiträge und/oder Zuschüsse Dritter bei der Bemessung der Abschrei-
bungen nicht kostenmindernd in Ansatz gebracht werden, da in diesen Fällen das nominale Kapital der 
Einrichtung erhalten bleibt; vgl. beispielhaft Einschätzung bei Böttcher 1998, S. 138; Franz 2005, S. 564, 
dieser mit einer Darstellung des Für und Wider bezogen auf das Abzugskapital; grundsätzlich einen Abzug 
kostenlos überlassener Faktoren ablehnend auch Gawel 1995, S. 303–308, der allerdings zuerkennt, dass 
dies gebührenpolitisch anders gewollt ist; mithin ebenso Böttcher 1998, S. 153, demgegenüber den unge-
kürzten Abzug des Beitragsaufkommens wiederum bejahend Klümper 1994, S. 55; schließlich auf Unter-
schiede im jeweiligen Landesrecht verweisend Brüning 1989 (2019), § 6 Randzifffer 166a. Rau hält einen 
Abzug für kostenlos übertragenes Anlagevermögen für betriebswirtschaftlich nicht haltbar (Vgl. Rau 1993, 
S. 199) und einen Ausdruck verteilungspolitischer Erwägungen, während Gawel ähnlich bezogen auf ge-
schenkte Anlagevermögen urteilt (vgl. Gawel 1994a, S. 225). 
107 Vgl. SächsKAG 2014, § 12 Abs. 1 SächsKAG. 
108 Stellvertretend Ostholthoff und Wirz 1995, S. 100, die meinen, kostenlos überlassenes Kapital könne 
keine Opportunitätskosten verursachen. 
109 Vgl. Böttcher 1998, S. 104, Heßhaus, S. 117, Gawel 1994a, S. 229. 
110 Vgl. Brinkmeier und Schuster 2001a, S. 208. 
111 Mit einem umfassenden Überblick über das Meinungsbild Schröder 2003, S. 368. 
112 Mit Nachweisen bei Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 154. 
113 SächsKAG 2014, § 12 Abs. 1. 
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2.3.3 Der Zinssatz 

Der Zinssatz beinhaltet ein Überlassungsentgelt sowie die Geldentwertungsrate114. 

Hinsichtlich der Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes bestehen gleichwohl unter-

schiedliche Auffassungen115. Da die kalkulatorischen Zinskosten einen entgangenen 

Nutzen bewerten wollen, wird als geeigneter Anknüpfungspunkt in der betriebswirt-

schaftlichen Literatur die beste alternative Verwendungsmöglichkeit des überlassenen 

Kapitals gesehen116. Andere verweisen auf Maßstäbe regulierter Märkte oder des öf-

fentlichen Preisrechts117. Dem Meinungsbild nach soll hierbei der bei vollständiger 

Fremdfinanzierung anzusetzende langfristige Zinssatz die Obergrenze einer zutreffen-

den Kostenbewertung und der bei langfristiger risikoarmer Geldanlage erzielbare Zins-

satz die kalkulatorische Untergrenze darstellen118 und hierbei die Kapitalstruktur ge-

wichtet werden119. Grundsätzlich überwiegt diese Orientierung am mittel- bis langfristi-

gen Kapitalmarkt. Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Bestimmung des 

Zinssatzes keine von der Abschreibungsbasis und -methode losgelöst zu beantworten-

de Frage ist; hierauf wird nachfolgend eingegangen. 

2.4 Interdependenz der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen 

In der Betriebswirtschaftslehre hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Aspekt 

der Geldentwertung sowohl auf Seiten der kalkulatorischen Abschreibungen als auch 

auf Seiten der kalkulatorischen Zinsen eine Berücksichtigung erfahren kann, jedoch 

nur einmal berücksichtigt werden darf120. Insofern weisen diese beiden Kostenarten 

eine Interdependenz auf. Diese wechselseitige Abhängigkeit soll anhand zweier Bei-

spiele dargestellt werden. Im ersten Falle liege eine Investition von 1.000 € zugrunde. 

Es sei angenommen, die allgemeine Kostensteigerung läge bei 2%. Abgeschrieben 

wird von den Anschaffungswerten. Die Verzinsungsbasis sei der um die aufgelaufenen 

Abschreibungen verminderte Anschaffungswert. Der kalkulatorische Zinssatz läge bei 

7%, d. h., er setze sich zusammen aus einem Überlassungsentgelt von 5% und der 

genannten Preissteigerung von 2%. Aus Vereinfachungsgründen wird angenommen, 
 

114Vgl. Friedl 1996b, S. 201. 
115 Vgl. Einschätzung bei Schröder 2003, S. 412. 
116 Vgl. Gawel 1995, S. 313–314, der dabei den „Portfolioraum“ des Aufgabenträgers zum Zeitpunkt des 
Kapitaleinsatzes betrachtet wissen will ( Gawel 1994a, S. 227).  
117 Vgl. Giebler 2017b, S. 152, der auf die Netzregulierungen der Strom- und Gasbranche verweist, sowie 
Schmid 2006, S. 233 mit Verweis auf die LSP-Richtlinie, dies hingegen ablehnend Böttcher 1998, S. 177, 
uneinheitlich zur Orientierung am öffentlichen Preisrecht hingegen Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 33 
oder ders. Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 149. 
118 Vgl. Friedl 1996b, S. 201, Heßhaus, S. 117, sowie Franz 2005, S. 567–568, der die engen Grenzen 
des Ermessens bei der Bestimmung der Anlagezinsen zur Vermeidung einer Kostenüberschreitung be-
tont. Kritisch eher Gawel 1995, S. 315–316, nach welchem die langfristigen risikoarmen Anlagezinsen kein 
geeignetes Abbild für womöglich rechtlich unzulässige, jedoch wirtschaftlich vorstellbare alternative Er-
tragsmöglichkeiten liefern könnten. 
119 Vgl. Brinkmeier und Schuster 2001b, S. 238, Friedl 1996b, S. 202, Schuster und Brinkmeier 2000, S. 
128; eine Unterscheidung nach der Kapitalherkunft ablehnend Gawel 1995, S. 312–313. 
120 Vgl. nur Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 158, Brüning 1994, S. 203, Wiesemann 1998, S. 235, 
Böttcher 1998, S. 168. 
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die Zinsbasis sei das am Anfang der betreffenden Periode gebundene Kapital121. Der 

Kostenbetrachtung liegt eine Gebührenobergrenze zugrunde. Dabei wird unterstellt, 

das maximal zulässige Gebührenaufkommen am Ende der Totalperiode – ausgewie-

sen als Kapitalendwert – entspräche dem Ergebnis einer alternativen Mittelverwendung 

zum gleichen Zinsertrag122. 

Abbildung 2.4-1: Abschreibungen aus Anschaffungswerten und Verzinsung zum 
Nominalzinssatz 

 

Wie ersichtlich ist, sind die Kapitalendwerte der Zahlungen und der Kapitalendwert der 

Investition unter der Prämisse einer alternativen Anlage zum gleichen Nominalzinssatz 

identisch. Nunmehr wird alternativ nach Wiederbeschaffungszeitwerten abgeschrieben. 

Die Eingangswerte bleiben identisch; der Zinssatz liegt weiterhin bei 7%: 

Abbildung 2.4-2: Abschreibungen aus Zeitwerten und Verzinsung zum Nominal-
zinssatz 

 

Der Kapitalendwert aller erhaltenen Gebührenzahlungen liegt über dem Kapitalendwert 

der Investition. Die Ursache hierfür liegt in einer mehrfachen Verrechnung der Preis-

steigerungsrate i, die sowohl auf Seiten der kalkulatorischen Abschreibungen als auch 

auf Seiten der kalkulatorischen Zinsen – hier im Zinssatz – und schließlich auch in der 

Zinsbasis – den Sachzeitwerten – Berücksichtigung findet. Korrekt wäre demnach, bei 

einer Abschreibung aus Wiederbeschaffungszeitwerten lediglich eine Verzinsung in der 

Höhe des Realzinssatzes vorzunehmen: 

 
121 Das Design und die Idee der folgenden Darstellungen wurde entnommen aus: Brüning 1997, 251 ff. 
122 Gebührenobergrenze nach Brüning als Maximum des unter dem Blickwinkel der Nutzenneutralität 
zulässigen Gebührenaufkommens der Totalperiode, ebenda. 

Investition: 1.000,00 €; Nutzungsperioden: 5; Realzins r = 5,00 %; Preissteigerung i = 2,00 %; Nominalzins n = 7,00 %
Period

e
(t)

Auf-
zinsungs-

faktor

AHK AfA AfA 
kumuliert

Ge-
bundenes 

Kapital

Zinsen Erlöse Erlöse 
aufgezinst

Kapitalend-
wert 

Investition

Differenz

(1+i)t
(3)t-(3)t*t/5 (4)t+(5)t-1 (4)t-(5)t (6)t-1*n (4)t+(7)t (9)t-1*n+(8)t (3)t=0*(1+r)t

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

0 1,000000    1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
1 1,020000    1.000,00 € 200,00 € 200,00 € 800,00 € 70,00 € 270,00 € 270,00 € 1.070,00 €
2 1,040400    1.000,00 € 200,00 € 400,00 € 600,00 € 56,00 € 256,00 € 544,90 € 1.144,90 €
3 1,061208    1.000,00 € 200,00 € 600,00 € 400,00 € 42,00 € 242,00 € 825,04 € 1.225,04 €
4 1,082432    1.000,00 € 200,00 € 800,00 € 200,00 € 28,00 € 228,00 € 1.110,80 € 1.310,80 €
5 1,104081    1.000,00 € 200,00 € 1.000,00 € 0,00 € 14,00 € 214,00 € 1.402,55 € 1.402,55 € -             

Summe 1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 €

Investition: 1.000,00 €; Nutzungsperioden t = 5; Realzins r = 5,00 %; Preissteigerung i = 2,00 %; Nominalzins n = 7,00 %
Period

e
(t)

Auf-
zinsungs-

faktor

WBZW AfA AfA 
kumuliert

Ge-
bundenes 

Kapital

Zinsen Erlöse Erlöse 
aufgezinst

Kapitalend-
wert 

Investition

Differenz

(1+i)t
(3)t=0*(2)t (3)t-(3)t*t/5 (5)t+(6)t-1 (2)t-(2)t*12/t (6)t-1*n (4)t+(7)t (9)t-1*n+(8)t (3)t=0*(1+r)t

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

0 1,000000    1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
1 1,020000    1.020,00 € 204,00 € 204,00 € 816,00 € 70,00 € 274,00 € 274,00 € 1.070,00 €
2 1,040400    1.040,40 € 208,08 € 412,08 € 624,24 € 57,12 € 265,20 € 558,38 € 1.144,90 €
3 1,061208    1.061,21 € 212,24 € 624,32 € 424,48 € 43,70 € 255,94 € 853,41 € 1.225,04 €
4 1,082432    1.082,43 € 216,49 € 840,81 € 216,49 € 29,71 € 246,20 € 1.159,34 € 1.310,80 €
5 1,104081    1.104,08 € 220,82 € 1.061,62 € 0,00 € 15,15 € 235,97 € 1.476,47 € 1.402,55 € 73,92 €

Summe 1.061,62 € 215,68 € 1.277,31 €
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Abbildung 2.4-3: Abschreibungen aus Zeitwerten und Verzinsung zum  
Realzinssatz 

  

Wie die Darstellung ausweist, sind die Kapitalendwerte der Gebührenerlöse und des 

alternativen Investments wieder gleich. Das OVG Münster entwickelte zu dieser Prob-

lematik eine eigene Anschauung123, die zu heftigen Debatten führte und – wenngleich 

höchstrichterlich bestätigt124 – in der betriebswirtschaftlichen Literatur abgelehnt 

wird125. Demnach könne aus Zeitwerten abgeschrieben und aus fortgeschriebenen, 

also um die Abschreibungen bereinigten Anschaffungswerten zum Nominalzinssatz 

verzinst werden: 

Abbildung 2.4-4: Abschreibungen aus Zeitwerten und Verzinsung der um Ab-
schreibungen an Anschaffungswerten bereinigten Anschaf-
fungswerte zum Nominalzinssatz (OVG Münster) 

 

Wie ersichtlich ist, kommt es auch hier wegen der zweifachen Berücksichtigung der 

Preissteigerungsrate i zu einer Überdeckung, soweit man die Opportunität einer alter-

nativen Verwendung zum Maßstab nimmt. Das OVG Münster hält diese Kalkulations-

variante nach dem Landesrecht Nordrhein-Westfalen für zulässig, begründet dies al-

lerdings ausdrücklich nicht mit betriebswirtschaftlichem, sondern haushaltswirtschaftli-

chem Ansatz; dies habe der Landesgesetzgeber so gewollt; dies führe deshalb zu ei-

ner den allgemeinen betriebswirtschaftlichen Meinungsstand verdrängenden gesetzli-

chen Regelung126. Dieses Kalkulationsszenario ist auch für das Gebührenrecht Sach-

sens relevant; siehe hierzu 5.7. 

 
123 Dieses Beispiel entspricht dem – nach wie vor gültigen – Verständnis des OVG Münster; vgl. OVG 
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 05.08.1994, Randziffer 40-83. 
124 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Beschluss vom 10.05.2006, Randziffer 6. 
125 Vgl. statt vieler Wiesemann 1998, S. 236. 
126 Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 01.09.1999, Randziffer 73-84. 

Investition: 1.000,00 €; Nutzungsperioden t = 5; Realzins r = 5,00 %; Preissteigerung i = 2,00 %; Nominalzins n = 7,00 %
Period

e
(t)

Auf-
zinsungs-

faktor

WBZW AfA AfA 
kumuliert

Ge-
bundenes 

Kapital

Zinsen Erlöse Erlöse 
aufgezinst

Kapitalend-
wert 

Investition

Differenz

(1+i)t
(3)t=0*(2)t (3)t-(3)t*t/5 (5)t+(6)t-1 (2)t-(2)t*12/t (6)t-1*r (4)t+(7)t (9)t-1*n+(8)t (3)t=0*(1+r)t

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

0 1,000000    1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
1 1,020000    1.020,00 € 204,00 € 204,00 € 816,00 € 50,00 € 254,00 € 254,00 € 1.070,00 €
2 1,040400    1.040,40 € 208,08 € 412,08 € 624,24 € 40,80 € 248,88 € 520,66 € 1.144,90 €
3 1,061208    1.061,21 € 212,24 € 624,32 € 424,48 € 31,21 € 243,45 € 800,56 € 1.225,04 €
4 1,082432    1.082,43 € 216,49 € 840,81 € 216,49 € 21,22 € 237,71 € 1.094,31 € 1.310,80 €
5 1,104081    1.104,08 € 220,82 € 1.061,62 € 0,00 € 10,82 € 231,64 € 1.402,55 € 1.402,55 € 0,00 €

Summe 1.061,62 € 154,06 € 1.215,68 €

Investition: 1.000,00 €; Nutzungsperioden t = 5; Realzins r = 5,00 %; Preissteigerung i = 2,00 %; Nominalzins n = 7,00 %
Period

e
(t)

Auf-
zinsungs-

faktor

WBZW AfA AfA 
kumuliert

Ge-
bundenes 
Kapital 1)

Zinsen Erlöse Erlöse 
aufgezinst

Kapitalend-
wert 

Investition

Differenz

(1+i)t
(3)t=0*(2)t (3)t-(3)t*t/5 (5)t+(6)t-1 (6)t-1*n (4)t+(7)t (9)t-1*n+(8)t (3)t=0*(1+r)t

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

0 1,000000    1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
1 1,020000    1.020,00 € 204,00 € 204,00 € 800,00 € 70,00 € 274,00 € 274,00 € 1.070,00 €
2 1,040400    1.040,40 € 208,08 € 412,08 € 600,00 € 56,00 € 264,08 € 557,26 € 1.144,90 €
3 1,061208    1.061,21 € 212,24 € 624,32 € 400,00 € 42,00 € 254,24 € 850,51 € 1.225,04 €
4 1,082432    1.082,43 € 216,49 € 840,81 € 200,00 € 28,00 € 244,49 € 1.154,53 € 1.310,80 €
5 1,104081    1.104,08 € 220,82 € 1.061,62 € 0,00 € 14,00 € 234,82 € 1.470,17 € 1.402,55 € 67,61 €

Summe 1.061,62 € 210,00 € 1.271,62 €
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Die Fachliteratur hält die dargestellten beiden Kalkulationswege einer Abschreibung 

aus Anschaffungswerten bei gleichzeitiger Verzinsung zu Nominalzinsen (Anschaf-

fungswertmodell) oder einer Abschreibung aus Zeitwerten mit Verzinsung der um Ab-

schreibungen bereinigten Zeitwerte zu Realzinsen (Zeitwertmodell) für grundsätzlich 

gleichwertig127, sofern die Preissteigerungsrate, die in den Nominalzinssatz einfließt, 

sowie die Preissteigerungsrate, die in die Ermittlung der Wiederbeschaffungszeitwerte 

einfließt, deckungsgleich sind. Abweichungen ergeben sich dann, wenn man die Ab-

schreibungen aus Wiederbeschaffungszeitwerten mit einem spezifischen, die Kosten-

steigerungen der Güter berücksichtigenden Prozentsatz hochrechnet. Es wird in diesen 

Fällen empfohlen, den bei den kalkulatorischen Zinsen zur Anwendung kommenden 

Realzinssatz zu modifizieren, also die Bereinigung des Nominalzinssatzes nicht über 

die allgemeine, sondern die spezifische Teuerungsrate vorzunehmen128. Das Interde-

pendenzproblem wird unter 5.7 nochmals für das sächsische Landesrecht aufgegriffen. 

 

3 Betriebserhaltung bei kostenrechnenden Einrichtungen 

3.1 Die Bedeutung eines Betriebserhaltungskonzepts für die Herleitung kalku-
latorischer Abschreibungen und Zinsen 

Der Wesenskern des wertmäßigen Kostenbegriffs besteht in seiner Zweck- und Zielbe-

zogenheit129. Es zeigt sich, dass kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen ein Be-

wertungsziel vorangestellt werden muss130. Im Kontext kommunaler Benutzungsgebüh-

ren stellt sich die Frage, welche wirtschaftlichen Ziele eine Gemeinde über die Kalkula-

tion und Erhebung von Benutzungsgebühren verfolgen darf131. Unter dem Blickwinkel 

einer dauerhaften Aufgabenträgerschaft muss die Gemeinde eine dauerhafte Leis-

tungsfähigkeit ihres Betriebs erhalten132. Sie steht also vor der Aufgabe, ein Kalkulati-

onskonzept zu wählen, über welches ihr die notwendigen Mittel für die Betriebserhal-

tung auch zufließen. Die Betriebswirtschaftslehre unterscheidet (1) Kapitalerhaltungs- 

 
127 SWOBODA zitiert bei Heßhaus, S. 122, unter der Bedingung, dass Geldentwertungsrate und spezifi-
sche Preissteigerungsrate identisch sind ( Heßhaus, S. 123); mit weiteren Verweisen auch Ostholthoff 
1997, S. 203, sowie Gawel 2000a, S. 382–384, der jedoch die Bedingungen und Voraussetzungen, die 
zum „Äquivalenztheorem“ führen, als praxisfern beurteilt; dies mit Verweis auf den Modellcharakter der 
Annahmen widerlegend Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 159b. 
128 Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 159b mit Verweisen auf BERLIN. 
129 Vgl. Böttcher 1998, S. 27. 
130 Vgl. Böttcher 1998, S. 58. Gawel 2012, S. 267 beschreibt dieses Erfordernis als „Festlegung bzw. Ver-
einbarung betrieblicher Kalkulationsabsichten“. 
131 Vgl. Böttcher 1998, S. 98, Gawel 1999, S. 91.  
132 Vgl. Böttcher 1998, S. 70-71, auch mit Blick auf die Verpflichtung zur kommunalen Vermögenserhal-
tung, Schröder 2003, S. 268, mit Verweis auf die Abwasserbeseitigung als kommunale Pflichtaufgabe 
Gawel 1999, S. 120–121, mit Verweis auf die dauerhaften Versorgungspflichten Reiners 2000, S. 166. 
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und (2) Substanzerhaltungskonzepte133. Beide Ansätze ziehen unterschiedliche Kos-

tenanschauungen nach sich, die ihrerseits dann Eingang in die Kostenrechnung finden.  

(1) Kapitalerhaltungskonzepte sind auf die Rückgewinnung des eingesetzten Kapitals 

ausgerichtet134. Es werden nominale und reale Kapitalerhaltungskonzepte unterschie-

den135. Das nominale Kapitalerhaltungskonzept trachtet nach einer Rückgewinnung 

des eingesetzten Kapitals in Einheiten gleichen Nennwerts136. Die mit der Kostenrech-

nung verbundene Kosteninformation muss demnach Aufschluss darüber geben, wel-

cher Preis erzielt werden muss, um das eingesetzte Kapital im Ergebnis des betriebli-

chen Verwertungsprozesses zum Nennwert zurückzuerhalten. 

Reale Kapitalerhaltungskonzepte verfolgen das Ziel in einer Rückgewinnung des für 

den betrieblichen Leistungsprozess eingesetzten Kapitals in Einheiten gleicher Kauf-

kraft137. Diese Perspektive verändert das Kalkulationsziel, da nunmehr ein Kostenwert 

gefunden werden muss, der die Kaufkraftentwertung des betrieblich gebundenen Kapi-

tals für die Dauer seiner Bindung einbezieht. Im Ergebnis des betrieblichen Leistungs-

prozesses wird ein Kapitalbetrag zurückgewonnen, der bezogen auf die aktuellen 

Preisverhältnisse am Ende der Totalperiode eine dem Anfangswert gleiche Kaufkraft 

entfaltet138. Beide Konzeptionen verfolgen unterschiedliche Ziele und führen zu unter-

schiedlichen Kostenbewertungen für den gleichen Sachverhalt.  

(2) Substanzerhaltungskonzepte setzen an der Gütersubstanz des Unternehmens 

an139. Übergeordnetes Ziel von Substanzerhaltungskonzeptionen ist es, die Fähigkeit 

des Betriebes zur Leistungsabgabe zu erhalten140. Aus diesem Grunde muss die Kos-

tenbewertung auf die Frage ausgerichtet sein, in welchem Umfang aus dem Absatz-

prozess Erlöse gewonnen werden müssen, um einen Ersatz und eine Erneuerung der 

Produktionsfaktoren zu ermöglichen. Abschreibungen werden so kalkuliert, dass die 

zufließenden Finanzmittel einen gleichwertigen Ersatz der eingesetzten Güter und da-

mit eine dauerhafte Leistungserstellung ermöglichen141.  

 
133 Vgl. Böttcher 1998, S. 73. 
134 Vgl. Heßhaus, S. 91. 
135 Vgl. Friedl 1996a, S. 194, der die reale Kapitalerhaltung als „substanzielles“ Kapitalerhaltungskonzept 
bezeichnet; Unterscheidung der Kapitalerhaltungskonzepte auch bei Gawel 1995, S. 276–277. 
136 Vgl. Heßhaus, S. 91. 
137 Vgl. Heßhaus. 
138 Vgl. Böttcher 1998, S. 75–76. 
139 Vgl. Gawel 1995. 
140 Vgl. Böttcher 1998, S. 74. 
141 Dies gilt nach überwiegender Meinung nicht für den gewerblichen Bereich; hier ist die Substanzerhal-
tung durch Gewinnmaximierung abzusichern; vgl. Böttcher 1998, S. 73, Heßhaus, S. 89, sowie Reiners 
2000, S. 179, der Tageswertabschreibungen als Kosteninformation akzeptiert, weil Gewinne nicht ausge-
wiesen werden dürfen. 
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Das Konzept der reproduktiven Substanzerhaltung142 als gebührenrechtliches Kalkula-

tionsziel soll einen Mittelrückfluss gewährleisten, der einen Ersatz der verbrauchten 

Güter in gleicher Menge und Beschaffenheit ermöglicht143. Dies gelingt nur dann, wenn 

den Abschreibungen von vornherein der Wiederbeschaffungswert zugrunde gelegt 

wird144. Wie dargestellt wird diese Größe in der Praxis wegen der ihr innewohnenden 

Prognoserisiken nicht herangezogen145. Alternativ behilft man sich mit der Abschrei-

bung aus Wiederbeschaffungszeitwerten146. Die Abschreibung aus Wiederbeschaf-

fungszeitwerten führt allerdings noch nicht zum Ziel, wie nachfolgendes Beispiel zeigt: 

Abbildung 3.1-1: Abschreibungen aus Zeitwerten (Beispiel) 

 

Die Summe der erlösten Abschreibungen (4.) ermöglicht noch nicht die vollständige 

Erneuerungsinvestition, da der Wiederbeschaffungszeitwert höher liegt (3.). Erst unter 

der Maßgabe, dass die erlösten Abschreibungen rentierlich angelegt werden und damit 

an der weiteren Wertsteigerung teilnehmen, kann die so am Ende der Totalperiode zur 

Verfügung stehende Summe die notwendigen Ausgaben vollständig decken147: 

Abbildung 3.1-2: Kapitalendwert einer Gebührenreihe (Beispiel) 

 

In vorstehendem Beispiel wird der erlöste Abschreibungswert (2.) mit einem Zinssatz 

angelegt (1.). Durch Zins- und Zinseszinseffekte gelingt schließlich eine Geldvermeh-

rung, die dem Nennwert nach dem Wiederbeschaffungswert entspricht (3.). Es liegt 

allerdings auf der Hand, dass diese Konzeption an die Voraussetzung gebunden ist, 

dass der Anlagezins und die spezielle Preissteigerungsrate gleich hoch sind und sich 

gleichermaßen entwickeln. Die Abschreibung aus Wiederbeschaffungszeitwerten erfüllt 

damit ihre Funktion sowohl für das Konzept der realen Kapitalerhaltung als auch für 

das Konzept der Substanzerhaltung; der Unterschied ist der jeweilige Index, mit dem 

die Abschreibungsbasis fortgeschrieben wird.  

 
142 Auf die Erörterung weitergehender Substanzerhaltungskonzepte wird, da sie gebührenrechtlich nicht 
relevant sind, verzichtet. 
143 Vgl. Gawel 1999, S. 30. 
144 Vgl. Gawel 1994b, S. 83. 
145 Vgl. Friedl 1996b, S. 111. 
146 Gawel 1994b, S. 84, bezeichnet diese Methode als „gemäßigte Variante“ einer auf Substanzerhaltung 
ausgerichteten Rechnung. 
147 Vgl. Gawel 1999, S. 30–31, Gawel 1994b, S. 86, Giesen 1995, S. 30. 

WBZW der Investition Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Summe
1. AHK 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
2. Spezif. Preissteigerungsrate 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
3. WBZW 1.035,00 € 1.071,23 € 1.108,72 € 1.147,52 € 1.187,69 € 1.187,69 €
4. Abschreibungen 207,00 € 214,25 € 221,74 € 229,50 € 237,54 € 1.110,03 €

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Summe
1. Nominalzins (Soll) 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
2. Abschreibungserlöse 207,00 € 214,25 € 221,74 € 229,50 € 237,54 € 1.110,03 €
3. Verzinste Zahlungen 207,00 € 428,49 € 665,23 € 918,02 € 1.187,69 € 1.187,69 €
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3.2 Kalkulationsverfahren und Betriebserhaltungsziele  

3.2.1 Kapitalerhaltende Kalkulationsverfahren 

Die für die Rückgewinnung des eingesetzten Kapitals zuständige Kostenart ist die kal-

kulatorische Abschreibung148. Kapitalerhaltende Kalkulationsverfahren ermöglichen die 

Rückgewinnung des eingesetzten Kapitals zu Nennwerten (1) oder zu Einheiten glei-

cher Kaufkraft (2). Der inflationsbedingte Kaufkraftverlust kann entweder über die kal-

kulatorischen Abschreibungen oder über die kalkulatorischen Zinsen ausgeglichen 

werden. 

(1) Eine Rückgewinnung des Kapitals, die sich an Nennwerten orientiert, wird über 

Abschreibungen aus Anschaffungswerten kalkuliert. Beim kalkulatorischen Zinssatz ist 

zu differenzieren, ob es sich um aufgewandtes Fremdkapital oder um Eigenkapital 

handelt. Lediglich beim aufgewandten Eigenkapital ist ein anteiliger bzw. vollständiger 

Zinsverzicht möglich. Der Zinsverzicht kann die Inflationskomponente oder auch – zu-

sätzlich – die Komponente des Überlassungsentgelts umfassen. Da die Rückgewin-

nung zu Nennwerten und ein zusätzlicher Verzicht auf ein Überlassungsentgelt aller-

dings aus Gründen der wirtschaftlichen Haushaltsführung abzulehnen ist, wird dieser 

Kalkulationsansatz von einem überwiegenden Teil der Fachwelt verworfen149. 

(2) Die Rückgewinnung des Kapitals in Einheiten gleicher Kaufkraft kann über zwei 

Verfahren erfolgen. Nach Variante a) werden die Abschreibungen aus Anschaffungs-

werten gerechnet, während der kalkulatorischen Verzinsung ein marktüblicher Nomi-

nalzins bei gedachter vollständiger Fremdfinanzierung zugrunde liegt. Zinsbasis sind 

die um die aufgelaufenen Abschreibungen aus Anschaffungswerten verminderten 

Restbuchwerte. Variante b) geht von einer Abschreibung aus Zeitwerten aus; das zu 

verzinsende Kapital wird ermittelt, indem die Zeitwerte um die aufgelaufenen Abschrei-

bungen aus Zeitwerten gemindert und mit einem um die Inflationsrate bereinigten Re-

alzinssatz multipliziert werden150.  

Beide Kalkulationsverfahren sind gleichwertig151 und stehen unter der Prämisse, dass 

die zurückfließenden Finanzmittel entweder sofort in die Finanzierung von Ersatzinves-

titionen oder zur Finanzierung anderweitiger Investitionsaufgaben152 eingesetzt oder 

aber verzinslich angelegt werden. Voraussetzung ist zusammengefasst, dass die rück-

 
148 Vgl. FN 47 
149 Vgl. Gawel 1995, S. 252, der unter Verweis auf Literaturstimmen von einer „überwiegenden Ablehnung“ 
spricht. 
150 Siehe Zusammenfassung und Gegenüberstellung insgesamt bei Brüning 1997, S. 249. 
151 Vgl. Schröder 2003, S. 408. 
152 Gemeint ist, dass bei Regiebetrieben als Teil eines Gemeindehaushalts der Gesamtdeckungsgrund-
satz gilt und Gebührenerlöse zur allgemeinen Deckung herangezogen werden. Dies erspart an anderer 
Stelle eine Fremdfinanzierung und legitimiert eine (gedankliche) Verzinsung in Höhe eines ersparten 
Fremdkapitalzinses. 
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fließenden Gebühren an der Wertsteigerung bis zum Ende der Totalperiode teilhaben. 

Anderenfalls kann der Erhalt der Kaufkraft des Kapitals nicht vollständig gewährleistet 

werden153. 

3.2.2 Substanzerhaltende Kalkulationsverfahren 

Bei substanzerhaltenden Kalkulationsverfahren kommt eine Abschreibung aus Wieder-

beschaffungszeitwerten in Betracht154, wobei die Wiederbeschaffungszeitwerte auf der 

Grundlage der spezifischen Preissteigerungsraten der eingesetzten Produktionsgüter 

ermittelt werden müssen155. Die kalkulatorischen Zinsen sind nach modifizierten Real-

zinssätzen zu berechnen, d. h., um den spezifischen Kaufkraftverlust korrekt abzubil-

den, muss der Realzinssatz aus einem nicht die allgemeine, sondern die spezifische 

durchschnittliche Preissteigerungsrate abbildenden Nominalzinssatz abgeleitet wer-

den156.  

Einige Kostenanschauungen, die auf die (reproduktive) Substanzerhaltungsidee abstel-

len, differenzieren allerdings nach der Kapitalherkunft. Hierbei wird lediglich dem Ei-

genkapitalanteil eine Wertsteigerung zum Zwecke des Substanzerhalts zugemessen; 

kostenlos überlassenes Kapital (Zuschüsse, Beiträge) nimmt diesen Anschauungen 

zufolge daran ebenso wenig teil wie überlassenes Fremdkapital157. Diese als Netto-

Substanzerhaltungskonzepte geltenden Ansätze erfordert eine differenzierte Abschrei-

bungsrechnung: Hierbei ist ein Wertanteil der Abschreibungsmasse nach Wiederbe-

schaffungszeitwerten, ein anderer nach Anschaffungs- und Herstellungskosten zu 

rechnen158. Weitergehende Konzepte bejahen einen Brutto-

Substanzerhaltungsansatz159. Die Abschreibungen werden hierbei ohne weitere Diffe-

renzierungen aus Wiederbeschaffungszeitwerten ermittelt. Hierbei kommt es dann zu 

einer sukzessiven Erhöhung des Eigenkapitalanteils, da aus den Abschreibungserlö-

sen auf fremdfinanziertes Anlagevermögen nach Abzug der Tilgungen stets Liquidi-

tätsüberschüsse anfallen, die schrittweise das Eigenkapital verstärken160.  

 
153 Vgl. FN 147. 
154 Vgl. Wiesemann 1998, S. 235, so auch Heßhaus, S. 124. 
155 Vgl. Heßhaus, S. 93. 
156 So mit Verweis auf BERLIN auch Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 159b, sowie Schröder 2003, S. 
302. 
157 Vgl. Böttcher 1998, 77 ff., so auch Busse von Colbe 1995, S. 162, der die Aufgabe des Substanzerhalts 
beim Kapitalgeber sieht. 
158 Vgl. Schröder 2003, S. 408, der vorschlägt, das Anschaffungswertmodell und das Zeitwertmodell nicht 
alternativ zu verwenden, sondern miteinander zu kombinieren. 
159 Vgl. Gawel 2002, S. 244, zusammenfassend auch Böttcher 1998, S. 81, bejahend auch Heßhaus, S. 
165. 
160 Vgl. Gawel 2011, S. 221, dies als unnötig ablehnend Ostholthoff und Wirz 1995, sowie grundsätzlich 
opponierend Adam und Hering 1995, S. 267, die eine Eigenkapitalmehrung für einen Verstoß gegen das 
Gemeinwirtschaftlichkeitsprinzip halten, ablehnend auch Schröder 2003, S. 319. 
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3.3 Diskussion und Meinungsstand 

Die gebührenrechtliche Eignung unterschiedlicher Kalkulationsansätze wird kontrovers 

diskutiert161, soweit es den abgabengesetzlichen Regelungen an einer klaren gebüh-

renrechtlichen Einordnung im Sinne eines „gebührenrechtlichen Kostenbegriffs“ 

fehlt162. Als überwiegender Konsens darf gelten, dass die Gemeinde darauf bedacht 

sein muss, die Kaufkraft des eingesetzten eigenen Kapitals real zu erhalten163. Darüber 

hinaus allerdings besteht keine Übereinstimmung zur Frage, ob der über den allgemei-

nen Kaufkraftverlust hinausgehende spezifische Preisanstieg der eingesetzten Güter 

zum Maßstab einer Abschreibungsrechnung gemacht werden kann und ob sich ein 

solches Kalkül – soweit man diesem zustimmen wolle – womöglich auf den aufge-

wandten Eigenkapitalanteil zu beschränken habe164.  

Vorgebracht wird gegen die Substanzerhaltungsidee, dass ein kommunaler Aufgaben-

träger, der weder einem Wettbewerb165 noch einem Vertriebsrisiko ausgesetzt ist, 

überhaupt kein legitimes Interesse geltend machen kann, Kostenbewertungen auf das 

in der Zukunft liegende Ereignis einer Ersatz- und Erneuerungsinvestition auszurich-

ten166. Zudem sei Substanzerhaltung bei öffentlichen Aufgabenträgern kein legitimes 

Ziel, da diese sich aufgrund ihrer Monopolstellung und des Anschluss- und Benut-

zungszwangs jederzeit mit Kapital für nächstfolgende Investitionszyklen versorgen 

könnten167. Eine Kommune habe weder ein Kapitalbeschaffungs- noch ein Refinanzie-

rungsproblem; Kapitalbedarf, der durch notwendige Erneuerungsinvestitionen zweifel-

los gedeckt werden müsse, könne ohne Weiteres durch neue Kredite befriedigt wer-

den168. Kalkulationssysteme, die auf eine Substanzerhaltung ausgerichtet sind, bergen 

hingegen die Möglichkeit von Mehrerlösen169 und Gewinnen170, die nicht mehr die Kos-

tendeckung, sondern vielmehr auch die Finanzierung allgemeiner hoheitlicher Aufga-

ben im Sinn hätten171. Die Kommune habe durch den Betrieb einer kostenrechnenden 

 
161 Vgl. Einschätzung bei Reiners 2000, S. 167–168. 
162 Vgl. Gawel 2000a, S. 379, der – bezogen auf das Landesrecht Nordrhein-Westfalen – von Unklarheiten 
spricht, welche Betriebserhaltungsziele legitimerweise über Benutzungsgebühren verfolgt werden dürfen.  
163 So Gawel 1999, S. 41, abweichend hierzu aber Friedl 1996b, S. 178, der als Gegenargument zu ver-
steuernde Gewinne anführt. 
164 Vgl. Adam und Hering 1995, S. 266; Friedl 1996a, S. 197, schließt die Legitimität von Substanzerhal-
tungskonzepten grundsätzlich aus. 
165 Kritisch zu diesem Argument Gawel 1995, S. 282. 
166 Mit Verweis auf Literaturstimmen Friedl 1996a, S. 196, Abschreibungen aus Zeitwerten ablehnend 
ebenfalls Friedl 1996b, S. 103. 
167 Die in der Literatur vertretenen Standpunkte zusammenfassend Böttcher 1998, S. 96, vgl. auch Ost-
holthoff und Wirz 1995, S. 104, sowie Friedl 1996b, S. 172.  
168 Vgl. Friedl 1996b, S. 112. 
169 Vgl. Franz 2005, S. 577, der auch von „verdeckten Gewinnen“ spricht. 
170 Vgl. Friedl 1996b, S. 91; sowie Friedl 1996b, S. 175, der allerdings nur deshalb zur Gewinn-These 
gelangt, weil er den Abschreibungen aus Wiederbeschaffungszeitwerten schlicht die Kosteneigenschaft 
abspricht. 
171 Vgl. Färber 2000, S. 54–55. 
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Einrichtung weder Vorteile zu erlangen noch Nachteile zu erdulden172. Deshalb könne 

am Ende der Totalperiode nicht mehr Geld in der Kasse sein als am Anfang173.  

Dem wird entgegengehalten, dass diesbezügliche Argumente oftmals zu nahe am pa-

gatorischen Kostenverständnis lägen174, was mit dem Verweis auf betriebswirtschaftli-

che Grundsätze und einen betriebswirtschaftlichen wertmäßigen Kostenbegriff gerade 

nicht beabsichtigt sei175. Substanzerhaltung sei mit Blick auf die dauerhafte Aufgaben-

übertragung notwendiges Minimalziel176 jeder Kostenbewertung. Bewertungskonzepte, 

die auf den Zeitpunkt der Leistungserstellung abzielten, bilden den tatsächlichen Gü-

terverzehr ab177; historische Beschaffungswerte gäben zur Bewertung des Güterver-

zehrs nichts her178. Gegen die schrittweise Erhöhung des Eigenkapitalanteils sei nichts 

einzuwenden179; Gewinne seien bei bestimmten (zulässigen) Kalkulationsmethoden 

unvermeidlich180.  

Festzuhalten bleibt, dass die vorstehend im Ansatz wiedergegebenen unterschiedli-

chen Kostenanschauungen eine Folge der in den Kommunalabgabengesetzen enthal-

tenen Verweise auf „betriebswirtschaftliche Grundsätze“ sind und umso vielfältiger zum 

Ausdruck kommen, je weiter der Beurteilungsspielraum der Rechtsanwender durch 

mangelnde gebührenrechtliche Zielvorgaben, methodische Einschränkungen und 

Überformungen gespannt ist. Ausgehend von dieser Erkenntnis wird nunmehr ein Blick 

auf das Sächsische Benutzungsgebührenrecht genommen und anhand einiger gewich-

tiger Fragestellungen untersucht, inwieweit Betriebswirtschaftslehre und Kommunalab-

gabenrecht hier zu einem anwendbaren Regelwerk zueinander gefunden haben. 

 
4 Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen nach 

SächsKAG im Überblick  

4.1 Gesetzeslage – Überblick und Einordnung 

Das Kommunalabgabengesetz des Freistaates Sachsen wurde in seiner ursprüngli-

chen Fassung am 13. Mai 1993 durch den Sächsischen Landtag beschlossen und 

hiernach bekannt gemacht181. Die aktuelle Fassung des SächsKAG liegt in der Fas-

 
172 Friedl 1996b, S. 48 mit Verweis auf entsprechende Rechtsprechung des VG Gelsenkirchen. 
173 Vgl. Adam und Hering 1995, S. 261, die anhand des Beispiels einer hundertprozentigen Fremdfinanzie-
rung schlussfolgern, dass die Kommune am Ende der Totalperiode kein Eigenkapital aufgebaut haben 
dürfe. 
174 Vgl. Gawel 1999, S. 107. 
175 Zum Landesrecht Nordrhein-Westfalen Gawel 2000a, S. 385,  
176 Vgl. Gawel 1994b, S. 85, sowie Gawel 1999, S. 63, wonach die reale Kapitalerhaltung eine Gebühren-
untergrenze darstelle. 
177 Vgl. Gawel 1999, S. 30. 
178 Vgl. Gawel 1995, S. 265. 
179 Vgl. Gawel 2011, S. 217–218, dies als „Hebel-Effekt“ bezeichnend. 
180 Vgl. Brüning 2011, S. 300. 
181 SächsKAG 1993. 
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sung der letzten Änderung des Jahres 2019 vor182. Der Landesgesetzgeber hat dem 

Benutzungsgebührenrecht einen eigenen Abschnitt im Kommunalabgabengesetz ge-

widmet. Demnach sieht das SächsKAG selbst keine Gebührenerhebungspflicht vor; § 

9 Abs. 1 regelt, dass „Gemeinden und Landkreise für die Benutzung ihrer öffentlichen 

Einrichtung Benutzungsgebühren erheben“ können. Dabei darf gem. § 10 Abs. 1 das 

Gebührenaufkommen die nach den §§ 11-13 zu bemessenden Kosten der Einrichtung 

nicht überschreiten, wobei wirtschaftlichen Unternehmen die Erwirtschaftung ange-

messener Gewinne eingeräumt wird. Die Kosten sind nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen zu ermitteln (§ 11 Abs. 1). Die den Kosten gehören u. a. auch eine an-

gemessene Verzinsung des Anlagekapitals (§ 11 Abs. 2 Ziff. 1), angemessene Ab-

schreibungen (§ 11 Abs. 2 Ziff. 1) und Zinsen für die zum Ausgleich vorgesehenen 

Kostenunterdeckungen (§ 11 Abs. 2 Ziff. 1). Zinsengutschriften für ausgleichspflichtige 

Kostenüberdeckungen (§ 12 Abs. 3 Satz 1 1. Alternative), refinanzierte Kapitalzu-

schüsse (§ 12 Abs. 3 Satz 1 2. Alternative), anzusammelnde Sonderposten für den 

Gebührenausgleich (§ 12 Abs. 3 Satz 1 3. Alternative) und überschüssige Kapitalzu-

schüsse (§ 12 Abs. 3 Satz 2) sind kostenmindernd anzusetzen. Die kalkulatorische 

Verzinsung ist von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens, 

vermindert um die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge sowie die aufgelaufenen Ab-

schreibungen aus Nominalwerten, zugrunde zu legen (bezeichnet als Abzugsmethode, 

§ 12 Abs. 1 Satz 1). Alternativ soll, soweit von der Möglichkeit der Passivierung der 

erhaltenen Zuschüsse Gebrauch gemacht wird, bei der Ermittlung der Verzinsungsba-

sis der Restbuchwert des Anlagevermögens um den Restbuchwert vermindert werden 

(bezeichnet als Auflösungsmethode; § 12 Abs. 2). Zulässig ist auch die Durchschnitts-

wertmethode (§ 12 Abs. 1 Satz 2). Kalkulatorische Abschreibungen sind wahlweise von 

den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder von den Wiederbeschaffungszeitwer-

ten zu ermitteln (§ 13 Abs. 1 Satz 1), wobei das aus Zuwendungen und Zuschüssen 

Dritter bereitgestellte Kapital bei der Bemessung der Abschreibungen außer Betracht 

bleibt, soweit diese nicht als Kapitalzuschüsse gewährt wurden (§ 13 Abs. 1 Satz 2). 

Die Abschreibungen können sowohl durch Minderung der Abschreibungsbasis um das 

Abzugskapital und anschließender Abschreibungsrechnung oder alternativ durch Ab-

schreibungsrechnung und anschließender Minderung um die Auflösung des Abzugs-

kapitals ermittelt werden (§ 13 Abs. 1 Satz 1 und § 13 Abs. 3 Satz 1). Beiträge nach §§ 

17 ff. SächsKAG sind Kapitalzuschüsse (§ 13 Abs. 2). Werden Abschreibungen aus 

Wiederbeschaffungszeitwerten berechnet, ist das Abzugskapital ebenfalls zu indizieren 

(§ 13 Abs. 3 Satz 2). Soweit aus Abschreibungen aus Wiederbeschaffungszeitwerten 

ein Mehrerlös im Vergleich zu Abschreibungen aus Anschaffungs- und Herstellungs-

 
182 SächsKAG 2014. 
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kosten erzielt wird, ist dieser Mehrerlös in einem Sonderposten für den Gebührenaus-

gleich anzusammeln und bei seiner Verwendung wie ein Ertragszuschuss zu behan-

deln (§ 13 Abs. 4). 

Das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) gab Hinweise zur Anwendung des 

SächsKAG heraus, die im Jahr 2014 neu gefasst wurden183. Die Anwendungshinweise 

tragen empfehlenden Charakter, sie stellen die fachliche Sicht des zuständigen Fach-

ministeriums auf abgabenrechtliche Einzelfragen dar und sollen eine einheitliche 

Rechtsanwendung des SächsKAG erleichtern; eine Rechtsnorm mit Außenwirkung 

sind sie jedoch nicht184.  

Die hier interessierenden Regelungen über die Bemessung der kalkulatorischen Ab-

schreibungen und Zinsen blieben seit der Inkraftsetzung des SächsKAG in der Urfas-

sung weitgehend unverändert. Sieht man von redaktionellen Anpassungen und begriff-

lichen Präzisierungen im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanz- und 

Rechnungswesens ab185, so wurde lediglich mit der Änderung im Rahmen des „Säch-

sischen Verwaltungsmodernisierungsgesetzes“ vom 5. Mai 2004186 die Vorschrift über 

die Bemessung der kalkulatorischen Zinsen insoweit erweitert, als dass nun auch die 

aus Abschreibungen angesammelten Rücklagen auf erwirtschaftete Beiträge einer 

Verzinsung zuzuführen sind. 

4.2 Geltung des betriebswirtschaftlichen Kostenbegriffs 

Die gebührenfähigen Kosten sind gemäß § 10 Abs. 1 SächsKAG nach betriebswirt-

schaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Demnach gilt damit bei verständiger Auslegung 

der betriebswirtschaftliche wertmäßige Kostenbegriff, wobei nicht nur das zuständige 

Fachministerium187, sondern auch die Kommentarliteratur im sächsischen Gebühren-

recht einen spezifischen „gebührenrechtlichen“ bzw. „kalkulatorischen“ Kostenbegriff 

zu erblicken glaubt188. Der Gesetzgeber hielt in Bezug auf die Abschreibungen insoweit 

zutreffend fest, dass die Betriebswirtschaftslehre zwischen einem pagatorischen und 

einem wertmäßigen Kostenbegriff unterscheide, ordnete allerdings die Abschreibungen 

aus Nominalwerten einem pagatorischen Kostenverständnis zu189, was wiederum un-

 
183 AnwHinSächsKAG 2014. 
184 Siehe Schriftwechsel Sächsisches Staatsministerium des Innern, Ref. 23a und Ref.-Leiter, S. 1. 
185 SächsKAG 2007. 
186 SächsKAG 2004. 
187 AnwHinSächsKAG 2014, XI Zu § 11 (Kosten).  
188 SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), G § 73 Randziffer 90; kritisch zu „gebührenrechtlichen Kosten-
begriffen“ Gawel 1999, S. 106, der die abgabenrechtlichen Überformungen als „kommunalabgabenrechtli-
che[…] Zwecksetzungen“ bezeichnet. 
189 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, ZU § 11, S. 11. 
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zutreffend ist190. Die Sonderregelung, von der ein Eigenbetrieb hinsichtlich der kalkula-

torischen Verzinsung Nutzen ziehen sollte, entspricht eher dem pagatorischen Kosten-

verständnis191. Jedoch enthalten andere gesetzliche Regelungen – so beispielsweise 

die gebotene Vorsorge für später fällig werdenden Rekultivierungs- und Nachsorge-

aufwand für Deponien – klare Hinweise auf ein spezifisch gebührenrechtliches Kosten-

verständnis192. Wollte der Gesetzgeber noch mit Blick auf alternativ zulässige Ab-

schreibungsmethoden sowohl ein pagatorisches als auch ein wertmäßiges Kostenver-

ständnis zulassen193, geht das OVG Bautzen schließlich von einem wertmäßigen Kos-

tenverständnis aus194. 

4.3 Bemessung kalkulatorischer Abschreibungen 

4.3.1 Abschreibungsgrundlage 

§ 13 Abs. 1 Satz 1 SächsKAG ermöglicht die alternative Auswahl der Anschaffungs-

werte oder der Zeitwerte als Abschreibungsbasis. Der Gesetzgeber ließ allerdings eine 

Präferenz für die Abschreibung aus Wiederbeschaffungszweitwerten erkennen195. Al-

lein die Überlegung, dass es wohl schwierig sein würde, bereits die Abschreibungen 

aus Nominalwerten zu erwirtschaften, ließ ihn davon absehen, die Abschreibungen aus 

Wiederbeschaffungszeitwerten verbindlich vorzuschreiben196. 

Als vordergründiges Ziel der Abschreibungsrechnung galt zunächst die Kapitalrückge-

winnung, die ausdrücklich auch das Beitragsaufkommen umfassen sollte197. Die An-

schlussbeiträge selbst sah der Gesetzgeber, wie er in seiner Begründung zu den 

§§ 17 ff. ausdrücklich hervorhob, mit Blick auf den dort verwendeten Begriff des Be-

triebskapitals als eine „Art der Kapitaleinlage“ der Beitragszahler an198. Folgerichtig 

wird zwischen dem Beitrag, der nach § 13 Abs. 2 SächsKAG als Kapitalzuschuss be-

zeichnet wird, und den übrigen Drittmitteln unterschieden. Damit sollte der Beitrag in 

seiner ursprünglichen Höhe erhalten bleiben199. Hinsichtlich der Zuschüsse sieht § 13 

Abs. 1 Satz 1 SächsKAG vor, dass diese kostenmindernd bei den Abschreibungen 

berücksichtigt werden, sofern diese nicht als Kapitalzuschüsse gewährt werden. Ent-

 
190 Abschreibungen aus Nominalwerten und Abschreibungen aus Zeitwerten folgen gleichermaßen einem 
wertmäßigen Kostenverständnis, dienen allerdings abweichenden Erhaltungskonzepten. Ein pagatori-
sches Kostenverständnis wäre es vielmehr, wenn der Gesetzgeber den Aufwand für die Herstellung der 
Anlagen als „Einmalposten“ verstanden hätte. 
191 Alternative Zinsvorschrift nach § 12 Abs. 4 SächsKAG, wonach jedenfalls für den Fremdkapitalanteil 
auch der tatsächliche Zinsaufwand zu Zinskosten umgedeutet werden kann. 
192 § 11 Abs. 2 Satz 3 SächsKAG 
193 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, Zu § 11, Seite 12. 
194 Zuletzt Sächsisches Oberverwaltungsgericht (SächsOVG), Urteil vom 11.04.2018, Randziffer 31. 
195 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, zu §§ 11-13, Seite 15. 
196 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, zu §§ 11-13, Seite 15. 
197 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, zu §§ 11-13, Seite 18. 
198 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, zu §§ 11-13, Seite 19. 
199 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, zu §§ 11-13, Seite 18, wobei unklar bleibt, ob der 
Gesetzgeber damit die Kaufkraft oder den Nennbetrag meinte. 
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scheidet sich die Gemeinde für eine Abschreibung aus Wiederbeschaffungszeitwerten, 

ist nach § 13 Abs. 1 Satz 2 SächsKAG eine Indizierung des Abzugskapitals geboten200.  

4.3.2 Abschreibungsmethoden und Abschreibungsdauer 

Die Abschreibungen können entweder auf der Grundlage einer Brutto- oder einer Net-

torechnung ermittelt werden. In der Kommentarliteratur wird die Auffassung vertreten, 

beide Methoden führen zu dem gleichen rechnerischen Ergebnis201. Dies ist jedoch nur 

dann der Fall, wenn Abschreibungs- und Auflösungssätze sich stets gleich entwickeln. 

Hinsichtlich der zulässigen Abschreibungsmethoden trifft das SächsKAG keine eigenen 

Regelungen. Mit Blick auf spezifische gebührenrechtliche Grundsätze kommen, wie 

bereits erwähnt, lineare Abschreibungen über die mutmaßliche Nutzungsdauer oder 

leistungsabhängige Abschreibungen in Betracht202, wobei nach Rechtsprechung des 

OVG Bautzen auch progressive oder degressive Abschreibungen zulässig sein sol-

len203. 

4.4 Bemessung kalkulatorischer Zinsen 

4.4.1 Zulässige Verzinsungsmethoden 

Die Verzinsungsgrundlage ist das Anlagekapital. Der Begriff des Anlagekapitals selbst 

ist im SächsKAG nicht definiert. Den Anwendungshinweisen des Sächsischen Innen-

ministeriums zufolge ist das verzinsbare Anlagekapital aus Anlage 1 der KomHVO her-

zuleiten204. Mit dem Begriff des Anlagekapitals ist derjenige Teil des einrichtungsbezo-

genen Vermögens gemeint, der nach den für das kommunale Haushaltsrecht gelten-

den Gliederungsvorschriften der Vermögensrechnung den Bilanzpositionen 1a) bis 

1c)205 zuzurechnen ist. Der Gemeinde stehen nunmehr die Restwertmethode nach § 

12 Abs. 1 Satz 1 SächsKAG und die Durchschnittswertmethode nach § 12 Abs. 1 Satz 

2 SächsKAG offen. Bei einer Verzinsung nach der Durchschnittswertmethode ist auf-

grund des niedrigeren Kapitalendwerts der zu erwartenden Zahlungen mittels finanz-

mathematischer Nebenrechnung eine Annuität zu ermitteln, die dem Kapitalendwert 

 
200 Aus betriebswirtschaftlicher Sicht zustimmend Rau 1993, S. 200. 
201 Vgl. Schmid in SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), § 73 Randziffer 150. Dieser vertritt zudem die 
Auffassung, der Brutto-Grundsatz sei wegen der für die Doppik geltenden Vorschriften des § 36 Abs. 6 
Satz 1 SächsKomHVO-Doppik zwingend vorgeschrieben. Diese Einschränkung gilt nach hiesiger Auffas-
sung jedoch nicht für den Nachweis kalkulatorischer Abschreibungen nach SächsKAG, siehe auch  
AnwHinSächsKAG 2014, Zu § 13, Ziff. 1b). 
202 Vgl. 2.2.3. 
203 Vgl. Sächsisches Oberverwaltungsgericht (SächsOVG), Urteil vom 27.02.2001, Randziffer 67. Die in 
den Anwendungshinweisen (vgl. Fußnote 90 Seite 10) für zulässig erklärte Abschreibung vom Zeitwert bei 
Änderungen der Nutzungsdauern (vgl. zustimmend auch Büchel/Patt, Kommentar zum SächsKAG 2011 
(2018), Zu § 13 Randziffer 16, unklar Schmid in SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), G § 73 Randziffer 
175) ist mangels ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung eindeutig abzulehnen; dies entspricht nicht be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen. 
204 Vgl. Sächsisches Oberverwaltungsgericht (SächsOVG), Urteil vom 22.05.2013, Randziffer 150. 
205 Muster 13 (zu §51 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung): Vermögensrechnung (Bilanz); mit 
dem Hinweis, dass Anlagen im Bau mangels Leistungsbezug nicht einbezogen werden dürfen. 
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einer Zinszahlung nach Restwertmethode entspricht206. Der Gemeinde steht ein Aus-

wahlermessen hinsichtlich der Zinsmethode zu.  

4.4.2 Abzugskapital 

Eine besondere Rolle spielt bei der kalkulatorischen Verzinsung die Handhabe des 

Abzugskapitals. Hier ist zwischen Ertragszuschüssen (1) und Kapitalzuschüssen (2) zu 

unterscheiden.  

(1) Unter die Ertragszuschüsse fallen alle Finanzierungsmittel Dritter, die der Einrich-

tung ohne ausdrückliche Rückzahlungsverpflichtung überlassen worden sind, soweit 

sie nicht als Kapitalzuschuss gewährt wurden207. Sie werden bilanziell unter Ziff. 2 – 

Sonderposten – der Vermögensrechnung zusammengefasst208. Hierunter fallen sämtli-

che Zuweisungen und Zuschüsse, erhaltene beitragsähnliche Entgelte (mit Ausnahme 

der Anschlussbeiträge nach § 17 SächsKAG), Kostenerstattungen und der Gegenwert 

kostenloser Vermögensübertragungen. Den so ausgewiesenen Sonderposten ist ge-

mein, dass sie mit einem dem Abschreibungssatz des bezuschussten Anlagevermö-

gens entsprechenden Auflösungssatz aufgelöst und damit über die Lebensdauer der 

Einrichtung aufgebraucht werden209.  

(2) Anders verhält es sich mit den Kapitalzuschüssen, zu denen vor allem die An-

schlussbeiträge nach § 17 ff. SächsKAG gehören. Diese werden bilanziell dem Basis-

kapital zugeordnet210 und nicht ertragswirksam aufgelöst. Sie bleiben über die Nichtbe-

rücksichtigung als Abzugskapital bei den Abschreibungen – eine kostendeckende Ge-

bührenerhebung unterstellt – vollumfänglich erhalten. Aus diesem Umstand werden in 

der Fachliteratur unterschiedliche Rückschlüsse gezogen211. Das SächsKAG enthält 

nach hiesigem Verständnis keine klare diesbezügliche Kalkulationsanweisung. Nach 

den Anwendungshinweisen212 sowie der Kommentarliteratur213 ist davon auszugehen, 

dass bei der kalkulatorischen Verzinsung nach der Restbuchwertmethode von einem 

 
206 Auf die Durchschnittswertmethode wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. 
207 AnwHinSächsKAG 2014, Zu § 13 Abschreibungen Ziff. 1a), wonach es auf den Willen des Zuschuss-
gebers ankommt. 
208 VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys. 
209 SächsKomHVO, § 40 Abs. 1. 
210 SächsKomHVO, § 36 Abs. 7. 
211 Vgl. Gawel 1995, S. 304–305, der Beiträge bei der Verzinsung unbeschadet der kostenlosen Überlas-
sung einbeziehen würde, im Gegensatz hierzu etwa Brüning 2000, S. 1, der jedenfalls ein Realzinsverbot 
erblickt, die Kaufkraft der Beiträge jedoch zu erhalten versucht, zudem Schuster 2010, S. 106–112, der 
sowohl einen vollständigen als auch einen anteiligen Abzug der Beiträge für möglich hält, der dem anteili-
gen Restwert der abzuschreibenden Anlagegüter entspricht, Reiners 2000, S. 235, der die Frage davon 
abhängig machen will, ob den Beiträgen der Charakter einer „Gebührenvorauszahlung“ oder eines mit 
Gebühren nicht verbundenen Entgelts eigener Art zukommt; mit einer Darstellung des Meinungsbildes 
auch Brüning 1989 (2019), § 6 Randzifffer 166a. 
212 AnwHinSächsKAG 2014, XII. Zu § 12 Ziff. 1: Zinsbasis ist das noch gebundene Kapital. 
213 Schmid in SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), G § 73 Randziffer 164, wonach die Beiträge auch 
Zinsgutschriften auslösen können. 
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stets unverminderten Abzug der erhaltenen Zuschüsse auszugehen ist. Hierauf wird 

noch gesondert unter 5.2 einzugehen sein.  

4.4.3 Kalkulatorischer Zinssatz 

Die kalkulatorische Verzinsung steht unter Angemessenheitsvorbehalt. Genauere Vor-

gaben lassen sich dem SächsKAG nicht entnehmen; der Gesetzgeber hielt den Zins-

satz für Kommunalkredite für angemessen214. Das zuständige Staatsministerium des 

Innern gab den Anwendern Hinweise an die Hand, wie die kalkulatorischen Zinsen zu 

bemessen seien. Demnach könnten diese wahlweise aus den Zinsen für langfristige 

Kommunalkredite, aus den tatsächlichen Zinsverpflichtungen oder aus einem festen 

Zinssatz von 5%-6% abgeleitet werden215.  

4.4.4 Minderung kalkulatorischer Zinsen um Zinserlöse 

Die nach den Grundsätzen des § 12 Abs. 1 und 2 SächsKAG ermittelten kalkulatori-

schen Zinsen sind nach § 12 Abs. 3 SächsKAG um kalkulatorische Zinserlöse zu min-

dern, die sich aus der Verzinsung von Kostenüberdeckungen, erlösten Beitragsrück-

flüssen aus Abschreibungen und angesammelten Abschreibungserlösen aus Wieder-

beschaffungszeitwerten ergeben, soweit diese auf die Bewertungsdifferenzen zwi-

schen den Anschaffungswerten und den Zeitwerten zurückgehen. Hierbei handelt es 

sich genau genommen um die Anrechnung von Zinsvorteilen, die auf nicht benötigte 

Liquiditätsüberschüsse zurückgehen und welche nicht dem Haushalt der Gemeinde 

zugutekommen sollen. Auf Einzelfragen wird nachstehend eingegangen. 

 

5 Ausgewählte Rechts- und Anwendungsfragen 

5.1 Die Anrechnung von Zuschüssen 

Zuwendungen und Zuschüsse Dritter sind bei den kalkulatorischen Abschreibungen 

nach § 13 Abs. 1 SächsKAG kostenmindernd zu berücksichtigen, sofern diese nicht als 

Kapitalzuschuss gewährt wurden. Zudem sind sie nach § 12 Abs. 1 und 2 SächsKAG 

bei der Bemessung der kalkulatorischen Zinsen außer Betracht zu lassen. Kalkulato-

risch sind zwei Wege denkbar: Entweder wird der Zuschussbetrag von der Abschrei-

bungsbasis abgezogen, oder der Zuschussbetrag wird, sofern dieser bilanziell passi-

viert wird, mit einem dem Abschreibungssatz entsprechenden Auflösungssatz aufge-

löst216. Die kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich dann durch eine Saldierung 

von Abschreibungen und Auflösungsbeträgen. Wird aus Wiederbeschaffungszeitwer-

ten abgeschrieben, so sind die Abzugskapitalien ebenfalls zu indizieren. 
 

214 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, Zu §§ 11–13, Seite 17. 
215 AnwHinSächsKAG 2014, XII. Zu § 12 Ziff. 2. 
216 Brutto-Methode, Netto-Methode; siehe 4.3.2. 
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In gleicher Weise werden auch die kalkulatorischen Zinsen ermittelt. Nach der Variante 

gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 SächsKAG erfolgt die Ermittlung der Verzinsungsbasis durch 

Minderung der Anschaffungswerte um das Abzugskapital und sodann um die aufgelau-

fenen Abschreibungen. Nach der Auflösungs-Restwertvariante wird die Zinsbasis 

durch eine Saldierung von Buchwerten des Anlagevermögens und Buchwerten des 

Abzugskapitals ermittelt. Eine Verzinsung aus Zeitwerten, wie sie in der Literatur unter 

bestimmten Voraussetzungen für zulässig gehalten wird217, ist grundsätzlich ausge-

schlossen. Selbst dann also, wenn kalkulatorische Abschreibungen aus Zeitwerten 

berechnet werden, sind kalkulatorische Zinsen aus den Anschaffungswerten abzulei-

ten; es wird in diesem Falle also eine zweite Abschreibungsrechnung erforderlich, die 

zur kalkulatorischen Zinsbasis führt218. Nachfolgend ein weiteres Berechnungsbeispiel; 

es sei von einer Investition von 1.000 € und einem Zuschuss von 400 € ausgegangen. 

Abbildung 5.1-1: Abschreibungs- und Zinsrechnung mit Zuschussfinanzierung 

 

Der ausgewiesene Wiederbeschaffungswert der Ursprungsinvestition beträgt bei einer 

angenommenen Teuerungsrate i = 2% nach 5 Nutzungsperioden 1.104,08 €. Am Ende 

der Totalperiode sind Gebühren zum Kapitalendwert von 841,53 € zugeflossen. Unter-

stellt, der nicht über Zuschüsse finanzierte Teil sei vollständig aus Fremdmitteln finan-

ziert worden und die Gebührenerlöse seien vollständig für den Schuldendienst einzu-

setzen gewesen, müsste die Gemeinde für die Ersatzinvestition nunmehr 1.104,08 € 

aufwenden. Wäre es ihr Eigenkapital gewesen, so müsste sie zum Erneuerungszeit-

punkt zusätzliche 262,55 € aufwenden.  

Hinsichtlich der Nichtberücksichtigung der Zuschüsse bei der Bemessung der Ab-

schreibungen handelt es sich um eine verteilungspolitische Überformung betriebswirt-

schaftlicher Grundsätze219, da sie den Gebührenzahler entlasten sollen220. Die auf die-

se Weise bewirkte „Ausschüttung“ der Zuschüsse führt zu ihrem ratierlichen Ver-

 
217 Zur Interdependenzthematik siehe 2.4. Es ist in Anbetracht der Gesetzesbegründung zum SächsKAG 
1993 davon auszugehen, dass dem Gesetzgeber die Interdependenz beider Kostenarten nicht geläufig 
war. 
218 Vgl. zur insoweit gleichen Ausgangslage nach dem Landesrecht Nordrhein-Westfalen Gawel 2000b, S. 
217. 
219 Vgl. Gawel 1994a, S. 225. 
220 AnwHinSächsKAG 2014, XIII. Zu § 13 Abschreibungen Ziff. 1a). 

Investition: 1.000,00 €; Nutzungsperioden: 5; Realzins r = 5,00 %; Preissteigerung i =2,00 %; Nominalzins n = 7,00 %
Periode

(t)
Auf-zinsungs-

faktor
AHK AfA AfA 

kumuliert
Ge-

bundenes 
Kapital

Zinsen Erlöse Erlöse 
aufgezinst

Wiederbe-
schaffungs-

wert

Differenz

(1+i)t (3)t-(3)t*t/5 (4)t+(5)t-1 (4)t-(5)t (6)t-1*n (4)t+(7)t (9)t-1*n+(8)t (3)t=0*(1+i)t

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

0 1,000000   600,00        600,00        1.000,00  
1 1,020000   600,00        120,00        120,00        480,00        42,00          162,00      162,00      1.020,00  
2 1,040400   600,00        120,00        240,00        360,00        33,60          153,60      326,94      1.040,40  
3 1,061208   600,00        120,00        360,00        240,00        25,20          145,20      495,03      1.061,21  
4 1,082432   600,00        120,00        480,00        120,00        16,80          136,80      666,48      1.082,43  
5 1,104081   600,00        120,00        600,00        -              8,40            128,40      841,53      1.104,08  262,55 -     

Summe 600,00        126,00        726,00        
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brauch, bis am Ende der Totalperiode der Zuschuss komplett aufgelöst ist. Im Erneue-

rungsfall stehen die Zuschüsse damit nicht mehr zur Verfügung. Der Gesetzgeber hat 

zudem durch seine Anweisung, dass erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse bei der 

Bemessung der Zinsen nicht zu berücksichtigen sind, dafür Sorge getragen, dass auch 

die Kapitalbindung der steuerfinanzierten Zuschüsse beim Nutzer zu keinen zusätzli-

chen Kosten führt. 

Diese Handhabe widerspricht betriebswirtschaftlichen Grundsätzen221. Soweit man die 

Abschreibungen betrachtet, fallen Abschreibungen auf zuschussfinanzierte Anlagentei-

le im betriebswirtschaftlichen Sinne gleichwohl an. Sie werden lediglich den Nutzern 

der Einrichtung nicht angelastet. Dadurch kann für den Erneuerungsfall kein Kapital 

angesammelt werden, was allmählich zu einer Erhöhung des Fremdfinanzierungsan-

teils führt222. Bezogen auf die kalkulatorischen Zinsen liegt das Problem ähnlich. In der 

Literatur wird als Argument für eine Nichtberücksichtigung der Zuschüsse bei der Be-

messung der Zinsbasis oftmals angeführt, die Gemeinde könne für dieses Kapital kei-

ne Zinskosten geltend machen, da ihr das Zuschusskapital für jeden anderen Zweck 

gar nicht zur Verfügung stehe223. Zudem wird eingewandt, dass die Gemeinde keine 

wirtschaftlichen Vorteile in Form von Zinserlösen aus Kapitalien ziehen solle, die sie 

selbst gar nicht eingelegt habe224. Diese Argumente greifen nach hiesiger Auffassung 

jedoch zu kurz: Auch die Bindung steuerfinanzierten Kapitals führt dazu, dass dieses 

Kapital einen alternativen Nutzen nicht entfalten kann225; es kommt nach hier vertrete-

ner Auffassung nicht auf die Frage an, ob die Quelle des Kapitals innerhalb der betrieb-

lichen Organisationseinheit zu finden ist226. Zudem ist auch die Tatsache an sich, dass 

Zuschüsse aus Steuermitteln finanziert werden, kein Argument gegen eine Verzinsung: 

Letztlich wird jedes kommunale Eigenkapital, welches unzweifelhaft nicht zinslos über-

lassen werden muss, nicht aus eigener Wertschöpfung, sondern aus Steuermitteln 

gespeist227. Schließlich geht es bei der Zinsbemessung auch um die Anknüpfung an 

Opportunitäten, in diesem Falle beim Nutzer der Einrichtung: Die Bereitstellung eines 

Ver- oder Entsorgungsangebots durch die Gemeinde enthebt den Nutzer von der Not-

wendigkeit, sich diesbezüglich selbst versorgen zu müssen. Der dadurch beim Nutzer 

 
221 Vgl. Böttcher 1998, S. 153, ähnlich Wiesemann 1998, S. 235. 
222 So auch im Ansatz die Kritik von Schmid in SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), G § 73 Randziffer 
141. 
223 Auch bezogen auf Zuwendungen und Zuschüsse Brüning 2000, S. 1. 
224 Für das hinsichtlich der Zuschüsse gleiche Landesrecht Nordrhein-Westfalen Franz 2005, S. 564. 
225 Vgl. Gawel 1994a, S. 225. 
226 Vgl. Gawel 1995, S. 306, der überzeugend anführt, dass auch Zuschüsse dem Wirtschaftskreislauf 
entzogen sind, was eine Kosteninformation nach sich ziehen müsse. 
227 Vgl. Friedl 1996b, S. 198, der ebenfalls von einer verteilungspolitischen Vorgabe ausgeht (S. 199). 
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ersparte Zinsaufwand würde auch durch eine kalkulatorische Verzinsung des Zuschus-

santeils abgeschöpft werden228.  

Problematisch ist letztlich, dass die Nichtberücksichtigung von Zuschüssen bei Ab-

schreibungen und Zinsen unzutreffende Kosteninformationen aussendet und ein ge-

samtökonomisch unerwünschtes Verbraucherverhalten begünstigt229. Im Erneuerungs-

falle sind schließlich – sofern nicht eine erneute Förderung gewährt wird – je nach Zu-

schussanteil Gebührensprünge unvermeidlich, die ihrerseits wiederum zu Gegenimpul-

sen seitens der Verbraucher führen können. Zudem wird hierdurch ein erhöhtes 

Fremdfinanzierungsvolumen unvermeidlich, soweit die Gemeinde keine weiteren Ei-

genkapitalien einbringen kann. Tendenziell wird also einer Erhöhung der kommunalen 

Verschuldung Vorschub geleistet, auch wenn es sich hierbei um rentierliche Kredite 

handelt.  

5.2 Die Berücksichtigung des Beitragsaufkommens 

Anschlussbeiträge nach §§ 17 ff. SächsKAG sind Kapitalzuschüsse. Sie sind bei der 

Bemessung der kalkulatorischen Abschreibungen gemäß § 13 Abs. 1 – 3 SächsKAG 

nicht in Abzug zu bringen. Dies bewirkt, dass auch auf die beitragsfinanzierten Wertan-

teile des Anlagevermögens Abschreibungen erlöst werden und die durch die Grund-

stückseigentümer gezahlten Beiträge damit dauerhaft in der Einrichtung gebunden 

bleiben. Dem Umstand, dass der Einrichtung dieser Kapitalstock kostenlos zur Verfü-

gung steht, soll nach übereinstimmender Auffassung der Kommentarliteratur230 

dadurch Rechnung getragen werden, dass diese bei der Bemessung der kalkulatori-

schen Zinsen von der Zinsbasis jeweils unvermindert abgezogen werden. Dies führt je 

nach Wahl der Verzinsungsmethode nach § 12 Abs. 1 oder § 12 Abs. 2 SächsKAG zu 

unterschiedlichen Rechenwegen:  

Restwertmethode nach § 12 Abs. 1 S. 1 SächsKAG: Der Rechenweg lautet  

AHK ./. Zuschüsse ./. Beiträge ./. aufgelaufene kalkulatorische Abschreibungen.   

Restwertmethode nach § 12 Abs. 2 SächsKAG: Der Rechenweg lautet  

Buchwerte Anlagevermögen ./. Buchwerte Zuschüsse ./. Ursprungswerte Beiträge.   

 
228 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Beschluss vom 19.09.1983, Randziffer 5, insoweit zur Legitimität 
von Eigenkapitalzinsen des Einrichtungsträgers. Dieser Grundsatz lässt sich ohne Zweifel auch auf den 
zuschussfinanzierten Anteil übertragen. 
229 Vgl. Gawel 1995, S. 315. 
230 Vgl. Schmid in SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), G 73, Randziffer 196, der davon ausgeht, kos-
tenlos überlassenes Kapital erzeuge keine Kosten (vgl. SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), G § 73 
Randziffer 192), so auch Büchel/Patt, Kommentar zum SächsKAG 2011 (2018), § 12 Randziffer 10. 



 

 32

Beide Rechenwege führen zu demselben verzinsbaren Kapital231. Während bei der 

Restwertmethode nach § 12 Abs. 1 Satz 1 SächsKAG die aufgelaufenen kalkulatori-

schen Abschreibungen einen Anteil refinanzierter Beiträge beinhalten, die zu einer zu-

sätzlichen Minderung des verzinsbaren Kapitals führen, wird dieser Effekt rechnerisch 

bei der Variante nach § 12 Abs. 3 SächsKAG durch einen unverminderten Abzug des 

Beitragsaufkommens von den saldierten Buchwerten aus Anlagevermögen und Zu-

schüssen erreicht. Das Ziel dieser Herangehensweise besteht darin, zwar einerseits 

den Kapitalstock der Beiträge nominal zu erhalten, jedoch den Zinsnutzen der Bei-

tragsfinanzierung an die Beitragszahler auszureichen232; er soll mithin nicht der Ge-

meinde zustehen, da diese den Beitragsfinanzierungsanteil nicht selbst aufgewandt 

hat.  

Die rechnerischen Folgen sollen an einem Beispiel aufgezeigt werden; zugrunde liegt 

die bereits eingeführte Fallkonstellation. Zusätzlich gelte, dass die Einrichtung zu 100 € 

aus Anschlussbeiträgen finanziert worden sei. Das erwirtschaftete Beitragsaufkommen 

ist unvermindert abzuziehen, das heißt, die sich aus den Anschaffungswerten von 

1.000 € abzüglich der jährlichen Abschreibungen von jeweils 200 € ergebenden Rest-

werte sind jeweils um nominal 100 € zu mindern233: 

Abbildung 5.2-1: Abschreibungs- und Zinsrechnung mit Beitragsfinanzierung 

 

Es wird offenbar, dass die so erwirtschafteten Benutzungsgebühren den Kapitalend-

wert einer alternativen Geldanlage bzw. des gedachten Gebührenverlaufs bei vollstän-

diger Fremdfinanzierung um 40,26 € unterschreiten. Diese Unterschreitung entspricht 

exakt einem Zinsertrag ZE, der sich ergäbe, hätte die Gruppe der Beitragszahler das 

durch sie aufgebrachte Beitragskapital von 100 € am Periodenanfang zum Zinssatz 

von 7% - dies ist der kalkulatorische Zinssatz – angelegt; rechnerisch: 

ZE=100*(1+0,07)5-100 = 140,26-100=40,26. 

 
231 So jedenfalls Schmid in SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), G § 73 Randziffer 143. Dies gilt, soweit 
man unterstellt, dass Abschreibungssatz und Auflösungssatz identisch sind. Dass dies in der Praxis oft-
mals nicht so ist, geben zutreffend auch Büchel/Patt, Kommentar zum SächsKAG 2011 (2018), § 13 
Randziffer 14, zu bedenken. 
232 Vgl. Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, Zu §§ 11–13, Seite 17: Zinsen sind „gutzubrin-
gen“, wenn das Beitragsaufkommen das Abzugskapital übersteigt.  
233 Entspricht der Restwertmethode; auf eine Darstellung der insoweit wirkungsgleichen Auflösungsme-
thode wird aus Platzgründen verzichtet. 

Periode
(t)

Auf-
zinsungs-

faktor

AHK AfA AfA 
kumuliert

Ge-
bundenes 

Kapital

Zinsen Erlöse Erlöse 
aufgezinst

Kapitalend-
wert 

Investition

Differenz

(1+i)t
(3)t-(3)t*t/5 (4)t+(5)t-1 (4)t-(5)t (6)t-1*n (4)t+(7)t (9)t-1*n+(8)t (3)t=0*(1+r)t

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

0 1,000000    1.000,00 € 900,00 € 1.000,00 €
1 1,020000    1.000,00 € 200,00 € 200,00 € 700,00 € 63,00 € 263,00 € 263,00 € 1.070,00 €
2 1,040400    1.000,00 € 200,00 € 400,00 € 500,00 € 49,00 € 249,00 € 530,41 € 1.144,90 €
3 1,061208    1.000,00 € 200,00 € 600,00 € 300,00 € 35,00 € 235,00 € 802,54 € 1.225,04 €
4 1,082432    1.000,00 € 200,00 € 800,00 € 100,00 € 21,00 € 221,00 € 1.079,72 € 1.310,80 €
5 1,104081    1.000,00 € 200,00 € 1.000,00 € -100,00 € 7,00 € 207,00 € 1.362,30 € 1.402,55 € -40,26 €

Summe 1.000,00 € 175,00 € 1.175,00 €
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Der Gebührenzahler wird zum Kapitalgeber und partizipiert in der Höhe des kalkulato-

rischen Zinssatzes davon, dass die Kommune sich das Investitionskapital bei ihm und 

nicht bei der Bank besorgt. Der ihm durch die Zahlung des Beitrags entgehende alter-

native Zinsnutzen wird durch die Zinsersparnis in der Benutzungsgebühr kompensiert, 

wobei die Gemeinde durch den Zinssatz darüber entscheidet, ob der Gebührenzahler 

einen „Zinsgewinn“ oder einen „Zinsverlust“ davonträgt. Der Einrichtung selbst entsteht 

hierdurch keinerlei Nutzen; vielmehr wird jeder kostenseitige Nutzen paralysiert. Ent-

gegen der Annahme des Gesetzgebers nämlich entfalten die Beiträge in der Gesamt-

betrachtung keine kostensenkende Wirkung: Die Zinsersparnis auf der Kalkulationssei-

te wägt lediglich den entgangenen Nutzen der Kapitalgeber auf der Nutzerseite auf. Bei 

Wegfall der Beitragserhebung wäre die Gebühr höher; der nunmehr beim Gebühren-

zahler durch den Behalt des nicht über Beiträge abgeschöpften Kapitals würde wiede-

rum durch höhere Gebühren aufgezehrt.  

Ausgehend vom Ziel des dauerhaften Erhalts des Kapitalstocks des Beitragsaufkom-

mens ist allerdings zu fragen, wie bei der vorgestellten Kalkulationsmethode eines un-

verminderten Beitragsabzugs sichergestellt werden soll, dass das Beitragsaufkommen 

über die Totalperiode hinaus seine reale Kaufkraft behält, ohne dass der Gemeinde 

durch die anteilige Beitragsfinanzierung ein wirtschaftlicher Vorteil gegenüber einer 

vollständigen Fremdfinanzierung entsteht. Die unverminderte Anrechnung der An-

schlussbeiträge als Abzugskapital mit den vorstehend beschriebenen Folgewirkungen 

ist keinesfalls zwingend. Sie lässt sich weder aus dem Gesetzestext, den Erläuterun-

gen der Staatsregierung zur Gesetzesvorlage oder den Anwendungshinweisen des 

Sächsischen Innenministeriums ableiten, noch ist sie abgabenrechtlich geboten oder 

betriebswirtschaftlich einleuchtend234.  

Der Erhalt der Kaufkraft lässt sich theoretisch mit zwei unterschiedlichen Kalkulations-

verfahren bewirken, die Brüning235 entwickelt hat und welche zu einleuchtenden Er-

gebnissen führen. Vorangestellt sei Brünings Grundgedanke, dass zwar untersagt sei, 

auf das Beitragsaufkommen einen Zinserlös zu erwirtschaften, welcher der Gemeinde 

mangels eigenem Kapitaleinsatz nicht zustünde, es dennoch möglich sein müsse, je-

denfalls den inflationsbedingten Kaufkraftverlust des Kapitalstocks auszugleichen. In-

soweit bestünde lediglich ein Realverzinsungsverbot236. Maßstab der Kostenüber-

schreitung/Kostendeckung sei die Annahme einer hundertprozentigen Fremdfinanzie-

 
234 Siehe 4.4.2; Schmid hält gar eine negative Zinsbasis und einen „Guthabenzins“ für möglich (SächsGe-
mO; Kommentar 1993 (2019), G § 73 Randziffer 164); dieser in der Literatur wiederholt aufzufindende 
Denkansatz (vgl. nur Zahradnik 2001, S. 274) wird von Ostholthoff überzeugend verworfen (Ostholthoff 
und Wirz 1996, S. 32); im Ergebnis so auch Klümper 1994, S. 55. 
235 Im Einzelnen: Brüning 2000, S. 1–11. 
236 Vgl. Brüning 2000, S. 2. 
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rung des nicht aus Beiträgen aufgewandten Kapitals237. Dieser Betrag als Kapitalend-

wert am Ende der Totalperiode dürfe durch den Kapitalendwert aller Gebührenzahlun-

gen weder unter- noch überschritten werden. 

(1) Ein erster von Brüning entwickelter Ansatz geht von einer Abschreibungs- und Zins-

rechnung aus, bei der zunächst die Abschreibungsbasis um das Beitragskapital ge-

mindert wird. Für das Beitragskapital wird unter Zuhilfenahme der Inflationsrate ein 

Kapitalendwert ermittelt, welcher die gewünschte Kaufkraft des Beitragskapitals am 

Ende der Totalperiode abbildet. Der den Nennwert des Beitragsaufkommens überstei-

gende Teilbetrag wird nunmehr unter Verwendung derselben Inflationsrate auf den Tag 

0 abgezinst und der Abschreibungsbasis zugeschlagen. Im Ergebnis einer solchen 

Rechnung entspricht der Kapitalendwert aller Gebührenzahlungen exakt der Summe 

der für das Fremdkapital aufgewandten Zins- und Tilgungszahlungen sowie der um 

den Kaufkraftverlust vermehrten Beiträge. Brüning konstatiert allerdings, dass diese 

Methode eine möglichst genaue Prognose der (nicht vorhersehbaren) Zinsentwicklung 

notwendig macht, was ihre Anwendbarkeit insoweit unter besondere Voraussetzungen 

stelle238. 

(2) Ausgehend hiervon entwickelt Brüning seine sogenannte Zinsabschlagsmethode. 

Hierbei wird zunächst das gesamte Anlagevermögen abgeschrieben und der jeweilige 

Restwert zum Nominalzinssatz verzinst. Anschließend wird, da für den beitragsfinan-

zierten Teil des Anlagevermögens die Kaufkraft erhalten bleiben, jedoch kein darüber 

hinausgehender Zins erlöst werden soll, ein Zinsabschlag Z ermittelt. Dessen Höhe 

ergibt sich aus dem um den Inflationssatz i aufgezinsten Wert des Beitragsanteils B am 

Anfang der Kalkulationsperiode t, multipliziert mit dem Realzinssatz r, gemäß folgender 

Formel:  

Z = B*(1+i)t-1*r 

Beispiel: In der 3. Periode betrüge bei einem Beitragsanteil von 100 €, einer Inflations-

rate von 2% und einem Nominalzinssatz von 7% und einem daraus folgenden Real-

zinssatz von 5% der Zinsabschlag Z = 100 € * (1+0,02)2 * 0,05 = 100 * 1,04040 * 0,05 = 

5,20 €. Um diesen Betrag wäre der in der Periode 3 zunächst ohne Beiträge als Ab-

zugskapital berechnete kalkulatorische Zins zu mindern. Im Ergebnis der Totalperiode 

wäre der erwirtschaftete Kapitalendwert der Gebührenerlöse gleich der Summe aus 

 
237 Vgl. Brüning 2000, S. 3 und die von Brüning 1997, S. 247 entwickelte Theorie der Gebührenobergren-
ze, wonach der Kapitalendwert des Gebührenaufkommens einer Totalperiode die aufgezinsten Zinsen und 
Tilgungen einer vollständigen Fremdfinanzierung nicht übersteigen dürfen, jedoch auch nicht unterschrei-
ten sollen. Diese Theorie ist, wenngleich sie überwiegende Zustimmung in der Literatur gefunden hat, 
nicht unumstritten, da sie die Frage nicht beantwortet, ob der reale Kapitalerhalt das „Maximum“ des legi-
timen Betriebserhaltungsstrebens darstellt, sondern diese Annahme als Eingangsbedingung voraussetzt. 
Dies wird nicht unwidersprochen hingenommen (vgl. Gawel 1999, S. 82, Gawel 2000a, S. 385). 
238 Brüning 2000, S. 8. 
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dem Kapitalendwert der Beiträge sowie des anderweitig finanzierten Investitionsan-

teils239:  

Abbildung 5.2-2: Abschreibungs- und Zinsrechnung nach der Zinsabschlagsme-
thode (Brüning) 

 

Die dargestellte Zinsabschlagsmethode hat den Vorteil, dass sie mit zeitnah ermittelten 

Inflationssätzen arbeitet und damit das Prognoserisiko verschwindend gering ist. Sie ist 

damit auch in der Lage, auf Preisschwankungen einzugehen und diese in das Zinskal-

kül einzubeziehen. Sie kann als geeigneter Ansatz angesehen werden, einerseits die 

Kaufkraft des Beitragsfinanzierungsanteils zu erhalten, andererseits zu verhindern, 

dass die Gemeinde von der (anteiligen) Beitragsfinanzierung einen wirtschaftlichen 

Vor- oder Nachteil davonträgt240. Ihre Anwendung unterstellt allerdings, dass es die von 

Brüning vorausgesetzte Gebührenobergrenze tatsächlich gibt, m. a. W.: Sie führt eine 

Annahme in die Berechnung ein, zu deren Allgemeingültigkeit bislang kein Konsens 

besteht. Mit Blick auf die offenkundige Intention des Gesetzgebers, das Beitragsauf-

kommen als Betriebskapital dauerhaft in der Einrichtung zu halten, erscheint die Zins-

abschlagsmethode jedoch als zieladäquat und abgabenrechtskonform. Ein undifferen-

zierter Abzug des Beitragsaufkommens ist hingegen trotz ausdrücklicher Erwähnung in 

der Kommentarliteratur abzulehnen. 

5.3 Die Verzinsung aufgelaufener Überdeckungen und Unterdeckungen 

Ein weiteres Sonderproblem des Sächsischen Gebührenrechts stellt die Pflicht zur 

Verzinsung aufgelaufener Überdeckungen nach § 12 Abs. 3 Satz 1 1. Alternative 

SächsKAG sowie – spiegelbildlich – die Möglichkeit zur Verzinsung von zum Ausgleich 

vorgesehener Unterdeckungen nach § 10 Abs. 2 Satz 1 SächsKAG dar. Hierbei gilt der 

Grundsatz, dass Überdeckungen ab Feststellung – hier dürfte regelmäßig das Ende 

des Kalkulationszeitraums maßgeblich sein241 – bis zum Zeitpunkt seines Ausgleichs 

zu verzinsen sind. Für festgestellte Unterdeckungen dürfte nichts Anderes gelten. Die-

se Regelung wirft mehrere Fragen auf, die nachfolgend beleuchtet werden sollen. 
 

239 Berechnungsbeispiel nach Design und Darstellung leicht modifiziert entnommen bei: Brüning 2000, S. 
9. 
240 Vgl. Zahradnik 2000, S. 265, Franz 2005, S. 565–566. 
241 Siehe auch Sächsisches Oberverwaltungsgericht (SächsOVG), Urteil vom 12.01.2015, Randziffer 37. 

Investition: 1.000,00 €; Nutzungsperioden: 5; Realzins r = 5,00 %; Preissteigerung i = 2,00 %; Nominalzins n = 7,00 %
Periode

(t)
Auf-

zinsungs-
faktor

AHK AfA AfA 
kumuliert

Ge-
bundenes 

Kapital

Zinsen Zins-
abschlag

Erlöse Erlöse 
aufgezinst

Kapitalend-
wert 

Investition

Infla-
tionierte 
Beiträge

Diffe-renz

(1+i)t (3)t-(3)t*t/5 (4)t+(5)t-1 (4)t-(5)t (6)t-1*n (B)*(1+i)t-1 (4)t+(7)t (9)t-1*n+(8)t (3)t=0*(1+r)t (3)t=0*(1+r)t

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

0 1,000000 1.000,00 € 1.000,00 € 900,00 € 100,00 €
1 1,020000 1.000,00 € 200,00 € 200,00 € 800,00 € 70,00 € -5,00 € 265,00 € 265,00 € 963,00 € 102,00 €
2 1,040400 1.000,00 € 200,00 € 400,00 € 600,00 € 56,00 € -5,10 € 250,90 € 534,45 € 1.030,41 € 104,04 €
3 1,061208 1.000,00 € 200,00 € 600,00 € 400,00 € 42,00 € -5,20 € 236,80 € 808,66 € 1.102,54 € 106,12 €
4 1,082432 1.000,00 € 200,00 € 800,00 € 200,00 € 28,00 € -5,31 € 222,69 € 1.087,96 € 1.179,72 € 108,24 €
5 1,104081 1.000,00 € 200,00 € 1.000,00 € 0,00 € 14,00 € -5,41 € 208,59 € 1.372,70 € 1.262,30 € 110,41 € 0,00 €

Summe 1.000,00 € 210,00 € 1.183,98 €



 

 36

(1) Zunächst ist zu erörtern, wie der anzusetzende Zinssatz zu bestimmen ist. Entge-

gen der für die Verzinsung des Anlagevermögens anzuwendenden Grundsätze kann 

hier nur eine an kurzfristigen Marktverhältnissen anknüpfende Betrachtung zu ange-

messenen Ergebnissen führen. Keinesfalls können die für eine Verzinsung des lang-

fristig gebundenen Kapitals anzustellenden Überlegungen auf diesen Sachverhalt 

übertragen werden242.  

(2) Fraglich ist weiterhin der Betrachtungszeitraum. Kalkulatorisch ist der Ausgleich 

bereits bewirkt, wenn der auszugleichende Betrag in eine Folgekalkulation eingearbei-

tet worden ist243. Ist dies erfolgt, entfaltet der Ausgleich seine volle kostensenkende 

Wirkung im Jahr 1 der betreffenden Kalkulationsperiode. Liegt eine mehrjährige Folge-

periode vor, kommt es allerdings aufgrund der Verteilung der so im Jahr 1 entstehen-

den kalkulatorischen Über- oder Unterdeckung244 auf die Folgejahre zu einem gemittel-

ten Gebührensatz, durch welchen der Ausgleich auf die gesamte Periode verteilt wird. 

Dem Sinn und Zweck dieser Regelung erscheint es deshalb am ehesten zu entspre-

chen, wenn die Zinsberechnung in einer Art und Weise erfolgt, nach der ab Beendi-

gung des ersten Kalkulationszeitraums (01.01. des nächstfolgenden Wirtschaftsjahres) 

bis Beendigung des ersten Kalkulationszeitjahres des Ausgleichszeitraums (31.12.) 

unter Zugrundelegung eines marktüblichen Zinses für kurzfristige Geldanlagen (bis 5 

Jahre) ein Kapitalendwert ermittelt und dieser als Ausgleichsbetrag in das Jahr 1 der 

Folgekalkulation eingestellt wird: 

Abbildung 5.3-1: Zinszeitraum für die Bemessung eines Zinsausgleichs für 
Überdeckungen (Bsp.) 

 

Die Verzinsung der erwirtschafteten Über- und Unterdeckungen ist aus mehreren 

Gründen als problematisch anzusehen. Der Ausgleich von Unter- und Überdeckungen, 

der ohnehin eine Durchbrechung betriebswirtschaftlicher Grundsätze245 darstellt und 

sich jedenfalls aus solchen gar nicht rechtfertigt, wird hier nach hiesiger Auffassung 
 

242 Demgegenüber meint das OVG Bautzen, ein Zinssatz gem. Anwendungshinweisen von bis zu 6% sei 
angemessen. Das OVG Bautzen knüpft damit sachfremd an die für die Kapitalverzinsung nach Auffassung 
der sächsischen Landesregierung anzustellenden Überlegungen an, erkennt aber immerhin einen Ermes-
sensspielraum; vgl. Sächsisches Oberverwaltungsgericht (SächsOVG), Urteil vom 12.01.2015, S. 12. 
243 Das liegt nahe, denn das SächsOVG spricht von einer „Einstellung“ in die Gebührenkalkulation; siehe 
Sächsisches Oberverwaltungsgericht (SächsOVG), Urteil vom 12.01.2015, Randziffer 39. 
244 Diese entsteht „kalkulationstechnisch“ dadurch, dass die periodischen Kosten um den aperiodischen 
Deckungsausgleich erhöht bzw. gemindert werden. 
245 Vgl. Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 101. 

Kalkulationsperiode 1 Kalkulationsperiode 2 Kalkulationsperiode 2
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Feststellung Überdeckung 25.000 € Ausgleich Überdeckung -26.534,09 €
Überdeckung: 25.000 €
Zinssatz: 1,5%
Kapitalendwert: K = 25.000*(1+1,5%)4 =  26.534,09 €

Zinszeitraum 
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überdehnt. Für den hier zu klärenden Sachverhalt erscheint der jedem Zins innewoh-

nende Opportunitätsgedanke verfehlt; der zugrunde liegende Vorgang ist – in beide 

Richtungen – keine Kapitalüberlassung, sondern eine von Zufällen und nicht vorher-

sehbaren Entwicklungen abhängige ungeplante Mehr- oder Minderzahlung. Bestenfalls 

kann es also um den Ausgleich von inflationsbedingten Kaufkraftverlusten gehen, denn 

mangels Vorhersehbarkeit kann am Anfang einer solchen Entwicklung naturgemäß 

kein Opportunitätskalkül stehen. Hinzu tritt, dass bereits innerhalb einer jeden Kalkula-

tionsphase durch die Ausgestaltung von Abschlagsregelungen bei der Gebührenveran-

lagung Liquiditätsvorteile beim Kunden entstehen; im Regelfall laufen Gebührenab-

schläge den tatsächlichen Zahlungen beispielsweise der Entgelte oder der Betriebs-

kosten nach, ohne dass diese Verauslagungen ihrerseits in die Kostenbewertungen 

einfließen könnten. Schließlich gilt, dass Kostenrechnung und handelsrechtliche bzw. 

haushaltsrechtliche Erfolgs- und Finanzrechnung nicht deckungsgleich sind246. Deshalb 

muss eine gebührenseitige Überdeckung keinesfalls einen entsprechenden Liquiditäts-

überhang nach sich ziehen; dies gilt auch umgekehrt. Ist beispielsweise ein Schulden-

dienst für Investitionskredite vereinbart, der hinsichtlich seines Tilgungsanteils mehr 

Liquidität benötigt, als aus Abschreibungen überhaupt erwirtschaftet werden kann, mag 

eine Überdeckung vorliegen; gleichzeitig kann es dennoch zu erheblichen Liquiditäts-

engpässen kommen. Der Gesetzgeber hat hier eine Regelung vorgenommen, deren 

Zweck sich noch erkennen lässt, deren Umsetzung sich jedoch als kalkulatorisch sper-

rig und deren Wirkungen sich als betriebswirtschaftlich nachteilig erweisen247. 

5.4 Die Verzinsung refinanzierter Kapitalzuschüsse 

Gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 3. Alternative SächsKAG sind Abschreibungserlöse auf 

beitragsfinanziertes Anlagevermögen als Guthaben kalkulatorisch zu verzinsen; die 

sich so ergebende Erlösposition soll dann gebührenmindernd angesetzt werden. Ein 

solches Guthaben entsteht, wenn Erlöse aus Abschreibungskosten weder für die 

Schuldentilgung noch für anstehende Erneuerungsinvestitionen eingesetzt werden und 

somit gewinnbringend angelegt werden können. Der so entstehende Zinsnutzen führt 

zu einer Mehrung der Eigenkapitalbasis, ohne dass der Kapitalgeber (Beitragszahler) 

selbst hiervon profitieren würde. Die Vorgabe, refinanzierte Kapitalzuschüsse (An-

schlussbeiträge) zu verzinsen, folgt der offenkundigen Überlegung, den mit der An-

sammlung der Abschreibungsrückflüsse verbundenen Kapazitätserweiterungseffekt 

 
246 So zutreffend auch Sächsisches Oberverwaltungsgericht (SächsOVG), Beschluss vom 16.04.2015, 
Randziffer 11. 
247 Folgerichtig Büchel/Patt, Kommentar zum SächsKAG 2011 (2018), § 11 Randziffer 19, die von einer 
Erweiterung des betriebswirtschaftlichen Kostenbegriffs sprechen. 
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abzuschöpfen248. Eine Verzinsung und kostenmindernde Gutschrift solcher Zinserlöse 

in der Gebührenkalkulation soll jedoch nur dann zum Tragen kommen, wenn die Bei-

tragsrückflüsse „liquide“ sind.  

Der sächsische Gesetzgeber hat diesbezüglich eine klare Regelung getroffen, so dass 

den Aufgabenträgern hier kein Gestaltungsspielraum zusteht. Gleichwohl ist diese Re-

gelung aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu kritisieren: Soll der erhobene Anschluss-

beitrag der Einrichtung dauerhaft erhalten bleiben, muss die reale Kaufkraft dieses 

Kapitalstocks gesichert werden249. Unter Ziff. 5.2 wurde bereits dargestellt, wie dies 

durch die Zinsabschlagsmethode gelingen kann. Mit der gesonderten Regelung nach § 

12 Abs. 3 Satz 1 3. Alternative SächsKAG konterkariert der Gesetzgeber die durch die 

Zinsabschlagsmethode theoretisch eröffnete Möglichkeit real kapitalerhaltender Mittel-

bewirtschaftung. Betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre, den Zinsnutzen der Beiträge zum 

Ausgleich des Kaufkraftverlustes einzusetzen, also gerade nicht auszukehren250. Nur 

dann wäre es möglich, die reale Kaufkraft des Beitragskapitals zu erhalten. 

In der durch den Gesetzgeber vorgeschlagenen Regelung wird die Zuständigkeit für 

einen realen Kapitalerhalt verlagert: Die kalkulatorische Auskehrung von Zinserlösen 

auf kumulierte Abschreibungsrückflüsse aus beitragsfinanziertem Anlagevermögen 

verlangt nunmehr vom Beitragszahler, für die zinsbringende Anlage der Gebührener-

sparnisse selbst Sorge zu tragen, um den späteren Kostensteigerungen durch eine 

Abnahme der realen Kaufkraft der Beiträge und damit die Abnahme der kostenmin-

dernden Wirkungen auf Seiten des Einrichtungsträgers vorzubeugen. Auch diese Re-

gelung bewirkt letztlich eine Neutralisierung jedweden Zinsnutzens. Sie entspricht aber 

dem offenkundigen Willen des Gesetzgebers und ist hinzunehmen. Die einzige Mög-

lichkeit seitens des Einrichtungsträgers, diesem Effekt vorzubeugen ist es, die erlösten 

Abschreibungen unmittelbar erneut zur Investitionsfinanzierung einzusetzen; Bedin-

gung ist zudem, dass das gebundene Kapital immer nach der Zinsabschlagsmethode 

verzinst wird. Bei Anlagen mit heterogener Altersstruktur, wie es Wasserversorgungs- 

und Abwasseranlagen sind, handelt es sich hier um eine reale Handlungsoption, da in 

solchen Einrichtungen kontinuierlich investiert wird. 

  

 
248 Vgl. Brüning 2011, S. 300, zum „Lohmann-Ruchti-Effekt“ und der Überlegung, den Zinsnutzen, der 
durch nicht benötigte Liquidität entsteht, der Einrichtung gutzuschreiben; hierzu ergänzend Brüning 1989 
(2019), § 6 Randziffer 165, wo Brüning der Notwendigkeit einer kostensenkenden Anrechnung des Zins-
nutzens widerspricht.  
249 Vgl. Gawel 2011, S. 221, auch Wiesemann 1998, S. 235, geht davon aus, dass der Zinsnutzen der 
Abschreibungserlöse zwar der Einrichtung, jedoch nicht den Gebührenzahlern zustehe. 
250So auch Brüning 1994, S. 202. 
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5.5 Die Verwendung von Abschreibungserlösen aus Zeitwerten 

§ 13 Abs. 4 SächsKAG regelt, dass überschüssige Erlöse, die auf Abschreibungen aus 

Wiederbeschaffungszeitwerten zurückgehen, in einem Sonderposten anzusammeln 

und bei ihrer Verwendung als Ertragszuschüsse zu behandeln sind251. Dieses „Über-

schusskapital“ soll sich aus der Differenz (fiktiver) Abschreibungen aus Anschaffungs-

werten und den tatsächlich erlösten Abschreibungen aus Zeitwerten ergeben. Bevor 

sie zur Investition eingesetzt werden, soll das angesammelte Kapital kalkulatorisch 

nach § 12 Abs. 3 SächsKAG verzinst werden; die so ermittelten Zinserlöse sind den 

Gebührenzahlern kostenmindernd gutzuschreiben. Offenkundig hatte der Gesetzgeber 

zum Ziel, einerseits bereits in der Gegenwart Rücklagen für die Finanzierung der not-

wendigen Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen in der Folgeperiode anzusammeln; 

dies sollte jedoch nicht zu einem „Schneeballeffekt“ führen, wonach aus diesen Ab-

schreibungserlösen wiederum zusätzliche Erlöse generiert werden, wenn wieder aus 

Wiederbeschaffungszweitwerten abgeschrieben wird. Auch hier geht es um die Ab-

schöpfung des Kapazitätserweiterungseffektes252. Zudem sollten diese Mittel wohl ei-

nem Zugriff durch den allgemeinen Haushalt entzogen werden253.  

Die vorstehende Regelung ist betriebswirtschaftlich zu kritisieren: Wenn der Gesetzge-

ber die zur Finanzierung der Erneuerungsinvestition notwendige Kapitalmehrung ab-

schöpft und diese an den Gebührenzahler auskehrt, hebt er die durch die Abschrei-

bung aus Wiederbeschaffungszeitwerten beabsichtigte Werterhaltung zu Teilen auf. Er 

verkennt hierbei, dass diese überhängenden Erlöse die ihnen eigentlich zugedachte 

Funktion der „Wertaufbewahrung“ so nicht vollständig erfüllen können. Erst dann, wenn 

auch die erlösten Abschreibungen weiter an einer Wertsteigerung teilhaben, können 

diese bis zum Ende der Totalperiode werthaltig bleiben. Hinzu tritt, dass der gleichwohl 

angesammelte Betrag zum Zeitpunkt der Erneuerungsinvestition nochmals in einen 

vorteilsgewährenden Zuschuss umgewandelt wird. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 

geht die durch die Abschreibung aus Wiederbeschaffungszeitwerten eigentlich ge-

wünschte Vorsorge vollständig verloren, da dieser Kapitalstock zusätzlich sowohl bei 

den kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen kostenmindernd abgesetzt wird. Da-

mit stellt sich die Frage, welchen Zweck die Abschreibungen aus Zeitwerten überhaupt 

erfüllen sollen, wenn die damit gewonnenen Wertsteigerungen in Form von Zinskos-

tenminderungen an die Gebührenzahler wieder zurückgegeben werden. 

 
251 Gawel 1995, S. 284, kritisiert dieses Konzept grundsätzlich und sieht ein Recht der Gemeinden, die 
Erlöse aus Abschreibungen nach ihrem Ermessen zu nutzen; so bereits auch OVG Nordrhein-Westfalen, 
Urteil vom 05.08.1994, Randziffer 46. So auch Brüning 1989 (2019), § 6 Randziffer 165. Zur Motivation 
führt Schmid aus, es habe verhindert werden sollen, dass die Abschreibungserlöse zweckfremd verwendet 
werden; vgl. Schmid in SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), G § 73 Randziffer 136.  
252 So bereits für notwendig haltend OVG Schleswig, Urteil vom 18.07.1996, Randziffer 17, ablehnend: 
Brüning 2011, S. 300. 
253 Vgl. Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, Zu §§ 11-13, Seite 13. 
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5.6 Die Handlungsalternative nach § 12 Abs. 4 SächsKAG 

Bei § 12 Abs. 4 SächsKAG handelt es sich um eine alternative Regelung zur Bemes-

sung der kalkulatorischen Zinsen. Für kommunalwirtschaftliches Sondervermögen, 

dessen Wirtschaftsführung nach dem Eigenbetriebsrecht erfolgt, sowie für kommunale 

Zweckverbände soll demnach statt § 12 Abs. 1-3 SächsKSAG als Handlungsalternati-

ve § 12 Abs. 4 SächsKAG offenstehen254. Die Bemessung der kalkulatorischen Zinsen 

erfolgt hier nach gänzlich anderen Maßstäben: Demnach soll statt kalkulatorischer Zin-

sen der tatsächliche Zinsaufwand für Kredite – abzüglich etwaiger Habenzinsen – so-

wie ein angemessener Eigenkapitalzins eingestellt werden können. Entscheidet sich 

ein Aufgabenträger für diese Handlungsalternative, entfallen sämtliche Kalkulations- 

und Anrechnungsvorschriften der Absätze 1 bis 3 und damit auch die vorstehend be-

schriebenen negativen Folgewirkungen. Den Hintergrund der in § 12 Abs. 4 SächsKAG 

eröffneten alternativen Zinsregelung bildet die Überlegung, dass bei Sonderrechnun-

gen die Bestimmung und Zuordnung des für die Investitionen aufgewandten Fremdka-

pitals kein Problem darstellt, während dies in kommunalen Regiehaushalten wegen 

des Gesamtdeckungsgrundsatzes nur schwer möglich sei, weshalb für Regiebetriebe 

entsprechende Kalkulationsregelungen zu entwickeln waren255.  

Hinsichtlich der Eigenkapitalverzinsung soll gelten, dass die Kapitalzuschüsse nach §§ 

17 ff. SächsKAG (Anschlussbeiträge) nicht zum verzinsbaren Eigenkapital gehören; 

verzinsbares Eigenkapital ist nur das von den Gemeinden aus Steuermitteln aufge-

wandte Kapital256. Wie die so umrissene Zinsbasis ermittelt wird, bleibt allerdings offen. 

Eine Rückfrage beim Staatsministerium des Innern ergab, dass die Beschränkung auf 

das von den Gemeinden aufgewandte Kapital im Falle der Anwendung des § 12 Abs. 4 

SächsKAG die in § 12 Abs. 1 vorgegebene Verfahrensweise widerspiegele257. Dies 

lässt allerdings nur die Deutung zu, dass damit lediglich die Nichteinbeziehung der 

Beiträge „der Sache nach“ gemeint sein kann, denn jede weitergehende Interpretation 

etwa hin zu einer modifizierten Anwendbarkeit der Durchschnittswert- oder der Rest-

wertmethode würde mit dem Prinzip, die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen als gebüh-

renfähige Kosten einzustellen, kollidieren; beide Methoden sind miteinander nicht kom-

binierbar. So bleibt die Auslegung, dass das aufgewandte Eigenkapital letztlich aus 

einer (kalkulatorischen) Abschreibungsrechnung herzuleiten ist, bei welcher die An-

schaffungskosten um die Beiträge und Zuschüsse bereinigt und anschließend kalkula-

 
254 Sächsisches Oberverwaltungsgericht (SächsOVG), Urteil vom 22.05.2013, Randziffer 152, wonach bei 
Anwendung von § 12 Abs. 4 SächsKAG die Regelungen nach § 12 Abs. 1 – Abs. 3 nicht gelten.  
255 Vgl. Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 09.02.1993, Zu §§ 11–13, Seite 17. 
256 Sächsisches Staatsministerium des Innern, Ref. 23a und Ref.-Leiter, S. 2; unzutreffend gehen übrigens 
Büchel/Patt, Kommentar zum SächsKAG 2011 (2018), § 12 Randziffer 17, davon aus, dass neben den 
Fremdkapitalzinsen keine weiteren Zinskosten einzustellen seien. 
257 Siehe hierzu Schriftwechsel mit: Sächsisches Staatsministerium des Innern, Ref. 23a und Ref.-Leiter, 
S. 2., beigefügt im Anhang ab Seite XI. 
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torisch abgeschrieben werden. Die vorstehende Regelung birgt allerdings auch einige 

betriebswirtschaftliche und abgabenrechtliche Probleme. 

(1) Zunächst stellt die Gleichsetzung der tatsächlichen Zinszahlungen mit einer kalkula-

torischen Kostengröße eine faktisch pagatorische Kostenanschauung dar, die gerade 

nicht dem eigentlich geltenden wertmäßigen Kostenbegriff entspricht. Mit dieser Rege-

lung wird der tatsächliche Zinsaufwand als kostengleich umgedeutet und auf die jewei-

ligen Perioden umgelegt, obgleich dieser aufgrund seiner Abhängigkeit von den Kredit-

konditionen (Laufzeit, vereinbarte Tilgungen, tilgungsfreie Zeiten, Zinssatz, Zinsbin-

dungsfristen etc.) nichts über die tatsächlichen betriebswirtschaftlichen Kosten der Ka-

pitalbindung aussagt.  

(2) Je nach vereinbarten Kreditkonditionen verteilt sich die Zinsbelastung, die sich aus 

der Investitionsfinanzierung ergibt, mit Blick auf die Totalperiode auch ungleich auf die 

jeweiligen Zeitabschnitte. Die Belastung der Gebührenzahler ist demnach zufällig da-

von abhängig, was im Zuge der Kreditverhandlungen an Konditionen und Modalitäten 

vereinbart worden war; hierbei spielen dann auch tilgungsfreie Anfangszeiträume eine 

Rolle, bei denen die Zinslast nicht abnehmen kann. Dies muss man unter dem Blick-

winkel des Äquivalenzgrundsatzes für problematisch halten. 

Allgemein betrachtet wird auf diesem Wege der „Zufall“ der Finanzierungsgestaltung in 

Kostenbewertung eingepflegt. Betriebswirtschaftliche Grundsätze dienen jedoch gera-

de dazu, bei der Kostenbewertung diese Zufallsgröße zu neutralisieren, denn für die 

Bewertung des Nutzens der Kapitalbereitstellung und der Kosten möglicher Opportuni-

täten ist die Herkunft des Kapitals gerade unmaßgeblich. 

5.7 Kalkulatorischer Zinssatz 

Das SächsKAG trifft keine eigenen Regelungen über die Höhe des angemessenen 

Zinssatzes; die gesetzliche Regelung des § 11 Abs. 2 Ziff. 1 Satz 1 SächsKAG gibt 

lediglich vor, die Verzinsung habe angemessen zu sein. Unter Bezugnahme auf diese 

Anwendungshinweise hat die Sächsische Verwaltungsrechtsprechung einen Zinssatz 

von 5 % für angemessen gehalten258, was von der Kommentarliteratur positiv rezipiert 

wird259.  

Bereits bei oberflächlicher Betrachtung fällt auf, dass die in den Anwendungshinweisen 

formulierten Handlungsalternativen zu sehr unterschiedlichen Zinshöhen führen. Be-

stimmt man die Zinssätze anhand der zum Kalkulationszeitpunkt geltenden langfristi-

gen Zinssätze für Kommunalkredite, handelt es sich um eine allein in künftige Entwick-
 

258 VG Leipzig, Urteil vom 08.07.2013, Randziffer 22, vorher auch Sächsisches Oberverwaltungsgericht 
(SächsOVG), Urteil vom 29.05.2009, Randziffer 206. 
259 Vgl.Schmid in SächsGemO; Kommentar 1993 (2019), G § 73 Randziffer 216, Büchel/Patt, Kommentar 
zum SächsKAG 2011 (2018), § 12 Randziffer 15. 
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lungen blickende Sichtweise, die in Anbetracht der aktuellen Niedrigzinsphase Zinskos-

ten nahe Null ergäben. Nähme man das zum Betrachtungszeitpunkt durchschnittliche 

Kreditportfolio in den Blick, ergäbe sich ein kalkulatorischer Zinssatz, der auch bisheri-

ge Zinsvereinbarungen zurückliegender Perioden einbezieht; dies würde zu einem hö-

heren kalkulatorischen Zinssatz führen. Die Inbezugnahme von 5%-6% schließlich löst 

sich gänzlich von den beiden vorstehenden Betrachtungsweisen und ermöglicht alter-

native Betrachtungsweisen, die weder gesetzlich noch in den Anwendungshinweisen 

des SMI vertieft werden. 

Mit betriebswirtschaftlichen Maßstäben betrachtet, sind alle vorgeschlagenen Ansätze 

ungeeignet, denn sie vernachlässigen die bereits erörterten Interdependenzen der bei-

den Kostenarten „Abschreibungen“ und „Zinsen“. Ein kalkulatorischer Zinssatz ist viel-

mehr in Abhängigkeit von 2 Faktoren zu bestimmen: Es sind dies die Abschreibungs-

methode und die Dauer der Kapitalbindung über die Totalperiode260. Bei einer Ab-

schreibung aus Nominalwerten kann der kalkulatorische Zinssatz in der Höhe der zu 

zahlenden marktüblichen Nominalzinsen für langfristige Darlehen bestimmt werden; die 

Beschränkung auf den Bereich der Kommunaldarlehen ist deswegen sachwidrig, weil 

es beim kalkulatorischen Zins auch um die Abschöpfung des Zinsvorteils derjenigen 

geht, die aufgrund des hoheitlichen Tätigwerdens nunmehr keine eigenen Kapitalien 

einsetzen müssen, da sie eine öffentliche Leistung empfangen können261. Insoweit sind 

hier die besonderen Konditionen der Kommunaldarlehen nicht der entscheidende 

Maßstab. Diesen Aspekt bilden die Renditen langfristiger Inhaberschuldverschreibun-

gen öffentlicher Emittenten hinreichend sachbezogen ab, der angemessen um 0,5 Pro-

zentpunkte angehoben wird262. Soweit hingegen aus Wiederbeschaffungszeitwerten 

abgeschrieben wird, ist, wie bereits dargestellt, der kalkulatorische Zinssatz um den 

Inflationsausgleich zu mindern, da anderenfalls eine Kostenüberschreitung eintritt263. 

Das sächsische Landesrecht sieht die Möglichkeit vor, dass bei Abschreibungen aus 

Zeitwerten die kalkulatorischen Zinsen aus Nominalwerten abgeleitet werden. Diese 

Kombination wird in der Fachwelt einhellig abgelehnt, soweit hier ein Zinssatz ange-

wandt wird, der nicht um den Inflationsausgleich bereinigt ist264. Die Höhe des Zinssat-

zes bei einer Abschreibung aus Zeitwerten und gleichzeitiger Verzinsung aus Nomi-

nalwerten, welche um (fiktive) nominale Abschreibungen bereinigt werden, ist aus ei-

 
260 Nach hier vertretener Auffassung kann die Kapitalzusammensetzung keine Rolle spielen. 
261 Vgl. hierzu Fußnote 228 Seite 30. 
262 Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 05.08.1994, Randziffer 83; hinsichtlich des Meinungsstan-
des siehe 2.3.3 
263 Vgl. zur Interdependenzdiskussion 2.4 
264 Siehe 2.4 
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nem inflationierten Realzinssatz abzuleiten265 wie nachfolgendes Beispiel beweist; zu-

grunde liegt das Rechenbeispiel aus Abbildung 2.4-3 Seite 15: 

Abbildung 5.7-1: Abschreibungen aus Zeitwerten und Verzinsung fortgeschrie-
bener Nominalwerte nach § 12 Abs. 1 SächsKAG 

 

Für die Berechnung des inflationierten Realzinssatzes gilt: ri = r*(1+i)t-1. 

Zu alledem ist noch anzumerken, dass die Anwendungshinweise des Sächsischen 

Innenministeriums keinen Rechtsnormcharakter tragen und keine verbindlichen Rege-

lungen zu der Frage treffen können, mittels welcher Überformungen nach Sächsi-

schem Landesrecht aus einem betriebswirtschaftlichen wertmäßigen Kostenbegriff ein 

„gebührenrechtlich-sächsischer“ Kostenbegriff wird. Die Anwendungshinweise mögen 

das Verständnis des zuständigen Fachministeriums der Sächsischen Landesregierung 

wiedergeben; von einer selbstständigen Aneignung betriebswirtschaftlicher Grundsätze 

durch die jeweilige Einrichtungsträger entbinden diese nicht.  

 

6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Das Sächsisches Landesrecht sieht für die Benutzungsgebühren vor, dass die Kosten 

nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln sind. Es gilt der wertmäßige 

Kostenbegriff. Gleichwohl enthalten die gesetzlichen Vorschriften der §§ 12 und 13 

SächsKAG spezifische Regelungen, die zu Teilen zu betriebswirtschaftlich unbefriedi-

genden Lösungen führen. Unklar bleibt hierbei das verfolgte Betriebserhaltungsziel: 

Einerseits soll durch geeignete Abschreibungsmethoden das eingesetzte Kapital real 

erhalten werden. Andererseits wird dieses Ziel durch diverse Anrechnungsvorschriften 

insbesondere von fiktiven Zinsgewinnen auf Gebührenerlöse bei der Bemessung der 

gebührenfähigen Kosten teilweise wieder aufgegeben. So bleiben die im Grundsatz 

angelegten Instrumente zur Gewährleistung einer realen Kapitalerhaltung weitgehend 

wirkungslos.  

Eine Abschreibung aus Wiederbeschaffungszeitwerten ist nicht zu empfehlen, da sie 

einen erhöhten kalkulatorischen Aufwand entfaltet, ohne den von ihr erwarteten Nutzen 
 

265 Vgl. Brüning 1997, S. 248. 

Investition: 1.000,00 €; Nutzungsperioden t = 5; Realzins r = 5,00 %; Preissteigerung i = 2,00 %; Nominalzins n = 7,00 %
Period

e
(t)

Auf-
zinsungs-

faktor

WBZW AfA AfA 
kumuliert

Ge-
bundenes 
Kapital 1)

Zinsen 2) Erlöse Erlöse 
aufgezinst

Kapitalend-
wert 

Investition

Differenz

(1+i)t
(3)t=0*(2)t (3)t-(3)t*t/5 (5)t+(6)t-1 (6)t-1*r*(1+i)t-1 (4)t+(7)t (9)t-1*n+(8)t (3)t=0*(1+r)t

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

0 1,000000    1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
1 1,020000    1.020,00 € 204,00 € 204,00 € 800,00 € 50,00 € 254,00 € 254,00 € 1.070,00 €
2 1,040400    1.040,40 € 208,08 € 412,08 € 600,00 € 40,80 € 248,88 € 520,66 € 1.144,90 €
3 1,061208    1.061,21 € 212,24 € 624,32 € 400,00 € 31,21 € 243,45 € 800,56 € 1.225,04 €
4 1,082432    1.082,43 € 216,49 € 840,81 € 200,00 € 21,22 € 237,71 € 1.094,31 € 1.310,80 €
5 1,104081    1.104,08 € 220,82 € 1.061,62 € 0,00 € 10,82 € 231,64 € 1.402,55 € 1.402,55 € 0,00 €

Summe 1.061,62 € 154,06 € 1.215,68 €
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erzielen zu können. Das Ziel des realen Kapitalerhalts kann allein durch Abschreibun-

gen aus Anschaffungswerten und einem entsprechend adäquat bewerteten kalkulatori-

schen Zinssatz erreicht werden, denn die so ebenfalls entstehenden „überschüssigen“ 

Zinserlöse müssen ihrerseits nicht zugunsten des Gebührenzahlers verzinst werden, 

da der Gesetzgeber für diesen spezifischen Erlösüberhang eine kostenmindernde An-

rechnungsregel nicht vorsah. Wendet der Aufgabenträger die Ausweichregel nach § 12 

Abs. 4 SächsKAG an, ist er je nach Kapitalstruktur eines Großteils dieser kalkulatori-

schen Spielräume beraubt. Diese Methodenwahl ist, wenngleich sie einfach umzuset-

zen wäre, deshalb bei einer überwiegenden Fremdfinanzierung nicht zu empfehlen. 

Die sächsische Verwaltungsrechtsprechung ist, soweit dies aus Recherchen ermittel-

bar war, in den angesprochenen Kalkulationsfragen bislang weitgehend unergiebig 

geblieben. Gerade die Interdependenz der kalkulatorischen Abschreibungen und Zin-

sen spielt sowohl in der sächsischen Verwaltungsrechtsprechung als auch in der säch-

sischen Kommentarliteratur bislang keine Rolle. Hier wird die Zukunft zeigen, ob diese 

oder weitere gewichtige Sachfragen wie die Anrechnung der Beitragseinnahmen bei 

den kalkulatorischen Zinsen sowie die Höhe des angemessenen Zinssatzes gerade in 

Anbetracht der anhaltenden Niedrigzinsphase verstärkt in den Mittelpunkt des Interes-

ses rücken.  

Von einer unkritischen Übernahme der in den Anwendungshinweisen zum SächsKAG 

propagierten Bewertungsmethoden und -grundsätze ist schließlich abzuraten. Sie stel-

len keine Rechtsgrundlage dar, sondern haben allenfalls empfehlenden Charakter. 

Trotz erkennbarer Zuneigung der Rechtsprechung und Kommentarliteratur bieten sie 

keine verlässliche methodische Stütze, weil sie in wichtigen Fragen wie der der Be-

stimmung des kalkulatorischen Zinssatzes, der Vorgehensweise bei Änderung der 

Nutzungsdauern oder der Handhabe der Beiträge als Abzugskapital betriebswirtschaft-

lich nicht vertretbare oder nicht alternativlose Handlungsvorgaben beinhalten. Hier ist 

der Anwender gefordert: Das SächsKAG verweist auf betriebswirtschaftliche Grundsät-

ze. Die Recherchen zu dieser Arbeit ergaben, dass in der gebührenorientierten Fachli-

teratur ein breites Meinungsspektrum vertreten wird und unterschiedliche betriebswirt-

schaftliche Anschauungen um die Deutungshoheit abgabenrechtlicher Probleme rin-

gen. Dies eröffnet dem Anwender die Möglichkeit, sich durch Aneignung dieser Auffas-

sungen und Methoden in die Lage zu versetzen, eine betriebswirtschaftlich zielführen-

de Gebührenpolitik zu etablieren und für eine langfristige betriebserhaltende Unter-

nehmenssteuerung nutzbar zu machen. 



 

 V

Kernsätze 

1. Der im Gebührenrecht des Freistaates Sachsen geltende betriebswirtschaftliche 

wertmäßige Kostenbegriff wird im entscheidenden Bewertungsraum der kalkulatori-

schen Kosten gebührenrechtlich überformt und hierdurch weitgehend seiner sub-

stanzerhaltenden Wirkungen enthoben. 

2. Wegen der allgegenwärtigen Abschöpfung von Kapazitätserweiterungseffekten 

kann das Ziel der realen Kapitalerhaltung des aufgewandten Fremd- und Eigenka-

pitals nur über die Kombination von Abschreibungen aus Anschaffungswerten in 

Verbindung mit der Verzinsung zu Nominalzinssätzen bei gleichzeitiger wertstei-

gender Anlage der Gebührenüberschüsse erreicht werden. 

3. Im Falle einer anteiligen Beitragserhebung ist bei der Bemessung der kalkulatori-

schen Zinsen über die Zinsabschlagsmethode nach Brüning oder ein wirkungsglei-

ches Verfahren zu gewährleisten, dass die reale Kaufkraft des Beitragskapital-

stocks erhalten bleibt. 

4. Die Erhebung von Anschlussbeiträgen führt auf Seiten des Einrichtungsträgers zu 

keinen Kostenvorteilen, da diese vollständig an die Nutzer ausgeschüttet werden. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht spricht nichts für eine anteilige Beitragsfinanzie-

rung. 

5. Bei der Wahl der Abschreibungs- und Zinsmethode sind die Interdependenzen der 

beiden Kostenarten bei der Bestimmung des kalkulatorischen Zinssatzes zu be-

rücksichtigen. 

6. Aufgelaufene Unter- und Überdeckungen sind angemessen nur mit einem Inflati-

onsausgleich verzinsbar. 

7. Die kalkulatorische Verzinsung nach § 12 Abs. 4 SächsKAG ist nur bei einem nen-

nenswerten Eigenkapitalanteil empfehlenswert. 

8. Von einer unkritischen Übernahme der in den Anwendungshinweisen des Sächsi-

schen Innenministeriums zum SächsKAG empfohlenen Methoden und Bewer-

tungsgrundlagen ist abzuraten. 
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Anhang 

Korrespondenz (E-Mail) zwischen dem Verfasser und Herrn Geisler, Referatsleiter im 
Referat 23a Kommunale Finanzen, Kommunalabgabenrecht beim Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern (SMI 
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frank.loeffler@gmx.com

Von: SMI Referat Kommunalfinanzen, Kommunalabgabenrecht 
<Kommunalfinanzen@smi.sachsen.de>

Gesendet: Donnerstag, 12. Dezember 2019 15:43
An: 'Frank Löffler'
Betreff: AW: Regelungen über die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens 

nach SächsKAG

Sehr geehrter Herr Löffler, 
 
die Anwendungshinweise des SMI zum SächsKAG sind keine Verwaltungsvorschrift. Sie stellen deshalb keine 
verbindliche Weisung gegenüber den kommunalen Aufgabenträgern dar, sondern sollen Hilfsmittel für die 
Rechtsanwender sein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Geisler 
Referatsleiter Kommunale Finanzen, Kommunalabgabenrecht 
___________________________________________________________________________ 
 
SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN 
Referat 23a | Kommunale Finanzen, Kommunalabgabenrecht  
Wilhelm-Buck-Straße 2 | 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden  
Tel.: +49 351 564-32300 | Fax: +49 351 564-32009  
Andreas.Geisler@smi.sachsen.de | Kommunalfinanzen@smi.sachsen.de 
Information zum Zugang für verschlüsselte/signierte E-Mails/elektronische Dokumente 
sowie De-Mail unter www.smi.sachsen.de/kontakt 
  
Internet | Facebook | Twitter | Instagram 
  
 
Von: Frank Löffler [mailto:frank.loeffler@gmx.com]  
Gesendet: Donnerstag, 12. Dezember 2019 07:06 
An: SMI Referat Kommunalfinanzen, Kommunalabgabenrecht 
Betreff: Re: AW: Regelungen über die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens nach SächsKAG 
 
Sehr geehrter Herr Geisler, 
 
Sie haben mir sehr geholfen. Haben Sie herzlichen Dank. Erlauben Sie bitte hierzu noch eine Frage, falls es Ihre Zeit 
erlaubt. Die Anwendungshinweise sind nach meinem Verständnis keine materielle Rechtsnorm. Wie sind diese 
Hinweise und Erläuterungen im Normengefüge zu verorten? Handelt es sich um eine Verwaltungsvorschrift?  
 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüßen 
  
Frank Löffler 
  
Tel.: (01 72) 7 53 90 61 
Web.de-Fax: (0 32 12) 2 90 71 68 
Chausseestraße 19 
15712 Königs Wusterhausen OT Senzig 
 
Am 11.12.2019 um 09:00 schrieb SMI Referat Kommunalfinanzen, Kommunalabgabenrecht 
<Kommunalfinanzen@smi.sachsen.de>: 

Sehr geehrter Herr Löffler, 
  
vielen Dank für Ihre Anfrage.  
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Das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) hat keine speziellen Hinweise oder 
Rundschreiben zur Anwendung des § 12 SächsKAG im Zusammenhang mit dem von Ihnen 
erwähnten Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 22. Mai 2013 herausgegeben. 
Allerdings enthalten die „Hinweise des SMI zur Anwendung des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (AnwHinwSächsKAG 2014)“ vom 12. August 2014 
(https://www.kommunale-verwaltung.sachsen.de/ 
download/Kommunale_Verwaltung/AnwHinwSaechsKAG_2014.pdf) in Ziffer XII zu § 12 (Zinsen) 
auch Aussagen zu Anwendung der § 12 Absatz 4 SächsKAG: 
  

„4. Tatsächlicher Zinsaufwand statt kalkulatorischer Zinsen 
Eigenbetriebe und nach Eigenbetriebsrecht arbeitende Zweckverbände (§ 58 Abs. 2 
SächsKomZG) können an Stelle kalkulatorischer Zinsen den tatsächlichen Zinsaufwand in ihre 
Gebührenkalkulation einstellen (§ 12 Abs. 4 SächsKAG). Dabei sind von den Fremdkapitalzinsen 
des Sondervermögens die von ihm erzielten Habenzinsen abzuziehen und eine angemessene 
Eigenkapitalverzinsung ist hinzuzurechnen. Das aus Kapitalzuschüssen entstandene Eigenkapital 
ist jedoch auch gemäß § 12 Abs. 4 SächsKAG nicht kalkulatorisch zu verzinsen, sondern nur das 
von der Kommune aus Steuermitteln zur Verfügung gestellte Eigenkapital (das „von der 
Gemeinde oder dem Landkreis aufgewandte Eigenkapital“). § 12 Abs. 1 bis 3 SächsKAG sind 
nicht ergänzend anzuwenden (SächsOVG, Urteil vom 22. Mai 2013 – Az. 5 C 28/08).“ 

  
Die Beschränkung auf das von der Kommune aus Steuermitteln zur Verfügung gestellte Kapital ergibt 
sich aus dem Wortlaut des Gesetzes („des von der Gemeinde oder dem Landkreis aufgewandten 
Eigenkapitals“) und spiegelt die in § 12 Absatz 1 SächsKAG für die kalkulatorische Verzinsung 
vorgegebene Verfahrensweise im Rahmen der Verzinsung nach § 12 Absatz 4 SächsKAG wider. Da 
Beiträge gemäß § 13 Absatz 2 SächsKAG Kapitalzuschüsse sind, sind sie – so wie die von 
Zuwendungsgebern als Kapitalzuschüsse gewährten Zuweisungen und Zuschüsse – nicht 
Bestandteil des einer Eigenkapitalverzinsung i. S. d. § 12 Absatz 4 SächsKAG zugänglichen Kapitals. 
Entsprechendes gilt aus hiesiger Sicht auch für die über Abschreibungen refinanzierten Beiträge und 
sonstigen Kapitalzuschüsse. 
  
Zweckverbände, die aufgrund entsprechender Satzungsregelungen auf ihre Wirtschaftsführung die 
für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften anwenden, können nach Auffassung des SMI aufgrund von 
§ 58 Absatz 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) die 
Wahlmöglichkeit des § 12 Absatz 4 SächsKAG ebenfalls nutzen (vgl. Ziffer XII. zu § 12 (Zinsen) 
Nummer 4 AnwHinwSächsKAG 2014). Nach hiesiger Auffassung stellt § 12 Absatz 4 SächsKAG eine 
„für die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe geltende“ und damit für diese Zweckverbände 
anwendbare Vorschrift im Sinne des § 58 Absatz 2 SächsKomZG dar. Auch der Sinn und Zweck der 
Regelung in § 12 SächsKAG sowie die Gesetzesbegründung zu dieser Vorschrift sprechen für eine 
solche Anwendbarkeit. 
  
Die Vorschriften zur kalkulatorischen Verzinsung in § 12 Absatz 1 bis 3 SächsKAG finden ihre 
Rechtfertigung darin, dass dem „Gebührenhaushalt“ wegen des kommunalhaushaltsrechtlichen 
Gesamtdeckungsgrundsatzes keine konkreten Kredite zugeordnet werden können und damit eine 
tatsächliche Zinsbelastung des Gebührenhaushalts nicht ermittelt werden kann. Dieses Problem 
besteht jedoch dann nicht, wenn für die jeweilige Aufgabe ein kommunales Sondervermögen 
geschaffen wurde. Dementsprechend wurde auch in der Gesetzesbegründung zu § 12 Absatz 4 
SächsKAG (Landtags-Drucksache 1/2842, Seite 17 der Begründung) ausgeführt: 
  

„Falls die Einrichtung als Sondervermögen (z. B. als Eigenbetrieb) geführt wird, sind die Kredite 
ohnehin dem Sondervermögen zugeordnet, so daß die echten Zinsen in der Rechnung 
ausgewiesen sind. Dazu kommt, dass beim kaufmännischen Rechnungswesen keine 
kalkulatorischen Zinsen gebucht werden. Aus diesen Gründen soll auch bei der 
Gebührenkalkulation für als Sondervermögen geführte Einrichtungen unmittelbar an die in der 
Rechnung ausgewiesenen Zinsen (Sollzinsen abzüglich etwaiger Habenzinsen) und den Zins für 
das vom Einrichtungsträger zur Verfügung gestellte Eigenkapital angeknüpft werden können (§ 12 
Abs. 4).“  

  
Ich hoffe, dass Ihnen diese Ausführungen weiterhelfen. Weitergehende Literatur zu dieser Thematik 
ist uns nicht bekannt. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
  
Andreas Geisler 



3

Referatsleiter Kommunale Finanzen, Kommunalabgabenrecht 
___________________________________________________________________________ 
 
SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN 
Referat 23a | Kommunale Finanzen, Kommunalabgabenrecht  
Wilhelm-Buck-Straße 2 | 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden  
Tel.: +49 351 564-32300 | Fax: +49 351 564-32009  
Andreas.Geisler@smi.sachsen.de | Kommunalfinanzen@smi.sachsen.de 
Information zum Zugang für verschlüsselte/signierte E-Mails/elektronische Dokumente 
sowie De-Mail unter www.smi.sachsen.de/kontakt 
  
Internet | Facebook | Twitter | Instagram 
  
  
Von: Frank Löffler [mailto:frank.loeffler@gmx.com]  
Gesendet: Freitag, 6. Dezember 2019 10:41 
An: Poststelle (SMI) 
Betreff: Mit Bitte um Weiterleitung an Abt. 2 Ref. 23a, Herrn Andreas Geisler 
  
Regelungen über die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens nach § 12 Abs. 1-3 sowie § 
12 Abs. 4 SächsKAG 
Bezug: Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 22. Mai 2013 – 5 C 28/08 –, juris 
  
Sehr geehrter Herr Geisler, 
  
im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit befasse ich mich derzeit mit Wirkweisen der §§ 9-13 
SächsKAG, namentlich der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen. Bei meinen Recherchen bin 
ich auf vorstehend benanntes Urteil des OVG Bautzen gestoßen. Verhandelt wurde unter anderem 
die Frage der Bemessung kalkulatorischer Zinsen. Demnach sei Einrichtungen, die als 
Sondervermögen geführt werden, die Möglichkeit eröffnet, statt der nach § 12 Abs. 1 – 3 benannten 
Methoden die tatsächlichen Zinsen für Kredite (abzügl. etwaiger Habenzinsen) und eine 
angemessene Eigenkapitalverzinsung zum Ansatz zu bringen. Das OVG ist zum dem (für mich nicht 
ganz einleuchtenden) Ergebnis gelangt, dass die Regelungen des § 12 Abs. 4 die Regelungen des § 12 
Abs. 1-3 als Spezialregelung verdrängen (a. a. O., Randziffern 153 ff.).  
  
Die führt nach meinem Verständnis dazu, dass im Falle des Anwendens der nach § 12 Abs. 4 
SächsKAG eröffneten Zinsbemessung insbesondere die besondere Anrechnung der 
Anschlussbeiträge, deren Nichtberücksichtigung als Abzugskapital bei den kalkulatorischen 
Abschreibungen auf der Zinsseite ja eine Art „Zinsnutzen“ abwerfen soll, hier gerade nicht zum 
Tragen kommt: Eine diesbezüglicher Rechenweg ist einerseits nach § 12 Abs. 4 bereits im Grundsatz 
obsolet und überdies dort auch nicht sinngemäß angeordnet. Offen bleibt zudem, wie die zu 
verzinsende EK-Basis bestimmt werden soll. Soweit hierunter das bilanzielle Eigenkapital zu 
verstehen sein soll, bezöge diese Sichtweise die als Kapitalrücklage bilanzierten Beitragseinnahmen 
ausdrücklich mit ein; Gleiches würde auch für die aus Abschreibungen erlösten Beitragsrückflüsse 
gelten.  Hier bliebe den Anwendern bei der Bemessung der EK-Basis ein weitreichender, 
allgemeinen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen folgender Bemessungsspielraum; die Aneignung 
betriebswirtschaftlicher Lehrmeinungen lässt hier viele, durchaus unterschiedliche Sichtweisen zu. 
  
Erlauben Sie hierzu bitte folgende Fragen: 
  
1. Gibt es zu vorstehendem Urteil bzw. in dessen Folge besondere Anwendungshinweise bzw. 

Runderlasse, die den kommunalen Aufgabenträgern für die Anwendung des § 12 SächsKAG an 
die Hand gegeben wurden? 

2. Unterfallen kommunale Zweckverbände nach §§ 44 ff. SächsKomZG, die sich unter Verweis auf § 
58 Abs. 2 SächsKomZG i. V. m. § 95a Abs. 1 SächsGemO für die Wirtschaftsführung der 
Regelungen des Eigenbetriebsrechts bedienen, begrifflich dem nach § 12 Abs. 4 erwähnten 
„Sondervermögen“ mit der Folge, dass diesen die gleichen Wahlmöglichkeiten offenstehen? 
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Gern nehme ich auch ergänzende Literaturhinweise zu betreffender Sache entgegen; in meinen 
bisherigen Recherchen hierzu bin ich leider nicht fündig geworden. Für Ihre Bemühungen danke ich 
Ihnen bereits jetzt herzlich und wünsche eine angenehme Vorweihnachtszeit. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Frank Löffler 
  
Tel.: (01 72) 7 53 90 61 
Web.de-Fax: (0 32 12) 2 90 71 68 
Chausseestraße 19 
15712 Königs Wusterhausen OT Senzig 
  
  




